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Zweites Blatt.

Bekanntmachung
Hr. Mc. t|3. 17. K. R. R.,

betrettrnd Belhlagnabme und treiwillige Ablieferung von Einricbtungsgegenltänden
aus Kupfer und Kuplerlegierungen (MeMng. Kstguß. Tombak. Bronze).

Vom 20. Jum 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Kgl.
jtrisgsministermms hiermit zur allgemeinen -Kennt-
^ gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede
zWiderhandlung gegen die Beschlagnahmevorschriften nach

her Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegs-
^rf ln der Fassung vom 26. April 1917 (Reichs-Gesetzbl.
6. 376) und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht
Mh8 5**) der Bekanntmachungen über Vorratserhebungen
Wi2. Februar 1915, 3. September 1915 und 21. Oktober
W (Reichs-Gesetzbl. S . 51, 519 und 681) bestraft wird.
MH kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Be-
Lmtmachung zur FernhaltuNg unzuverlässiger Personen
um Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
W untersagt werden«.

8 l.
! Inkrafttreten der Bekanntmachung.
Di« Bekanntmachung tritt mit dem Beginn des 26. Juni

1917 in Kraft.
§ 2.

von der Bekanntmachung betroffene
Gegenftände.

Don der Bekanntmachung werden sämtliche aus Kupfer
md Kupferlegierungen (Messing. Rotguß. Tombak und
Nronze) bestehenden Gegenstände der nachfolgenden Grnppen
ietroffen, soweit sie nicht zur gewerbsmäßigen Veräußerung
ober Verarbeitung bestimmt sind:

11. Treppenschutzstangen und -geländer, welche an Wänden
angebracht, also "nicht sreiistehend sind, iow'e End-
gungen und Haller dazu;

12. Wärmflaschen;
13. Hohlmaße (Maßgesäße).

Gruppe B.

©ruppcA . | 1. Außer Betrieb Hefe*-' hauswasser-
(Sfbe Nr 1 bis 131 pumpen und Rohrü wen dazu;

2. Barrierstangen aller Art nebst Pfosten und Stützen:
3. Buchstaben von Firmen- und Namenbezeichnungen:
1. Garderobenhaken,'!huchaken, Mantelhaken;
9. Gardinenrosetten, Gardinenhalter , Gardinenschnur¬

quasten;
6. Gardinenstangen. Vorhangstangen, Portierenstangen

sowie -Ringe;
7. Arbeiterkontrollmarken, Garderobenmarken, Zahl¬

marken;
8. Schutzstangen und Schutzgitter an Fenstern und Türen

aller Art , auch solche von Untergrundbahnen, von
Straßenbahnwagen , von Kraftwagen, von Jachten,
von Schissen, von Schaukenstern, von Ladentüren,
Drehtüren, von Windfangtüren und von Fwhrstuh'.-
türen;

9. Stoßbleche und Sockelbleche an Ein- und Durchgangs¬
türen aller Art , an Ladentheken. an Schankbüfetts, an
Ladentischen, an Säulen und Pfeilern;

16. Trepenläuserstangen. Treppenläuserstangen - End-
knöpfe;

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
19000 Mk wird, sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
're Strafen verwirkt sind, bestraft:
1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände heraus¬

zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu über-
i bringen oder zu übersenden, zuwiderhonüelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
fchafft, beschädigt oder zerstört verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Beräuherungs - oder Erwerbsge-

- fchäst über ihn abschließt;
2. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände

zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;
1. wer den erlassenen Ausführungsbe st im¬

mungenzuwiderhandelt.
»( Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
mul nun9 verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
. "°ntUch unrichtige oder unvollständig« Angaben macht, wird mit
tz.,̂ 9nis bis zu 6 Monaten oder mtt Geldstrafe bis zu 10 000 Mk.
ib "Uch können Vorräte, di« verschwiegen sind, im Urteile

dem Staate verfallen erklärt werden. Ebenso wird bestraft,
^ ..^ rtätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichien oder
° mhren unterläßt.

^er fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Ver-
»EM verpflichtet ist. nicht tn der gesetzten Frist erteilt oder un-
t>s , * oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
ü 3i> 3000 Mk. oder im Unvermögenssalle mit Gefängnis bis zu

bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vor-
^AAenen Lagerbücher einzurichien oder zu sichren unterläßt.

11. Verschraubte, aufgesteckte, verstiftete
Zierknöpfe an Gittern, an Treppen-

(Lsde Nr. 14bis32) gelän'dern, an eisernen oder höl¬
zernen Garderobenhaken, an Garderobenobla gen, an
Garderobenständern , an Garderobengarnituren, an
Schirmständern und an Betten;

15. abschraubbare und aushängbar ? Kerzenleuchter von
Klavieren:

16. Aushängeschilder (Becken) der Barbiere;
17. Ausstellstangen, Windenkasten und Dächer von Mar¬

kisen;
18. Bekleidungen von Heizkörpern;
16. Brieskastenschilder, Briefeinwürfe, soweit diese selbst

nicht eingemauert sind;
20. Füllungen und Handleisten von Geländern und von

Balkongittern;
21. Garderobenständer , Garderobenablagen und Schirm¬

ständer aus Stangen , aus Stäben und aus Röhren;
22. Geländer und Griffe von Badewannen und Bädern:
23. Gewichte über 166 Gramm Stückgewicht;
21. Griffe, Ketten und Stangen zur Betätigung von

Dentilationsklappen, von Dentilationsschiebern
u. dergl.;

25. innere und äußere Bekleidungen' (nicht Tragekonstruk¬
tionen) von Haustüren , von Korridor- und Zimmer¬
türen, von Ladentüren, von Windfangtüren,
von Drehtüren, von Fahrstuhltüren u. dgl.,
von Türrahmen , von Türnischen (Laibungen);

26. innere und äußere Bekleidungen (nicht Tragekon-
struklionen) von Fenstern, von Schaufenstern, von
Schaukasten, von Vitrinen und von Ausstellichränken;

27. innere und äußere Bekleidungen (nicht Tragekonstruk-
. tionen) von Kassenschaltern, von Fahrstuhlkabinen,

von Fahrstuhlumwehrungen und von Telefonkabinen;
28. Namen-, Firmen- und Bezeichnungsschilder über

256 qcm Fläche (auch solche von Bahnen, Schissen.
Maschinen u-sw., jedoch nicht Leistungsschilder von
Maschinen);

29. Pfeiler- und Füllungsbekleidungen an Fassaden, so¬
weit sie nicht eingemauert sind;

36. Türklopser;
31. Türknöpfe, Türgriffe , Türhandhaben. Türstcngen

(nebst zugehörigen Unterlagscheiben) — soweit sie
nicht drehbar und nicht verschiebbar sind, also z. B.
nicht wie Türklinken zur «unmittelbaren Betätigung
eines Schlosses dienen — an Haustüren, an Korridor-
und an Zimmertüren , an Ladentüren, an Drehtüren;
an Windfangtüren und an Fahrstuhltüren:

32. Dentilationsklappen» Lustgitter. . * .

33. Handtuchhalter, Schwammhalter,
Seifenhalter , Wäschshaken, Wäsche¬
körbe;

Gruppe C
(LfdeNr .33bis36)

31. Pfeiler - und Füllungsbekleidungen von Schank¬
tischen. von Büfetts , von Ladentischen u. dergl., so¬
weit sie für gewerbliche, Zwecke bestimmt sind;

35. Tropfsiebe und sonstige lose Teile von Schanktischen,
von Büfetts , von Ladenttfchen u. dergl., soweit sie für
gewerbliche Zwecke bestimmt sind;

36. Gegenstände der Schaufensterdekoration und Ge-
schästsausstattung, auch Zubehörteile dazu, w:e An-
schräuböfen, Zigarrenablagen , Dekorarionsständer,
Drahtständer, Gestelle und Halter, Handschuhstützkissen,
Hutalme und Hutständer, Kartenständer und -Halter.
Metcllständer, Metallbüstenspitzen, Messinghaken, Me¬
tallrahmen , Messingzahlplatten, Metallarme sür Glos- .
platten, Metallarme für Schirme, Packtischgitter,
Schirmhülsen u. dergl., Schlangenarme, Stecknadel-
schalen, Schaufenstergestellenebst Zubehör, Verkauss-
behälter und Verkaufsapparate für Kaffee, Tee» Kakao
und Schokolade, Kasfeomühlentrichter, Konfektfchalen,
Konfekt körbe, Konfektkaften, Deckel von Standgläsern,
Dekorationsränder, Dekorationsschalen, Dekorations¬
vasen und Abwiegeschauseln.

Vorstehende Gegenstände der Gruppen A, B und C fallen
auch dann unter die Bekanntmachung, wenn sie mit einem
Ueberzug aus Metall, Lack, Farbe u. dergl. versehen sind.

8 3.
Ausnahmen.

Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Bekannt¬
machung sind solche der nach 8 2 betroffenen Gegenstände,
bei denen Kupfer oder Kupferlegierungen nur als Ueberzug
oder Plattierung über einem durch diese Bekanntmachung
nicht beschlagnahmten Material verwendet sind. Hierzu ge¬
hören insbesondere alle diejenigen, sehr häufig vorkommenden
Gafldinen- und Portierenstangen , Treppenläuserstangen
Rohre an Schirmständern u. dgl'., die aus mit Messingblech
überzogenem Eisen bestehen.

Dagegen begründet die Verbindung eines nach § 2 be¬
schlagnahmten Gegenstandes mit einer aus nicht beschlag¬
nahmten Material bestehenden Tragekonstruktion, wie bei
Bekleidungen an Türen , Schaufenstern, Schaukasten oder bei
auf Holz montterten Garderobenhaken, keine Ausnahme von
den Bestimmungen dieser Bekanntmachung.

Beschläge an Möbeln aller Art fallen nicht unter die Be¬
kanntmachung, soweit sie nicht in § 2 besonders genannt sind.

Weiterhin sind ausgenommen : Buchstaben, Namenschil¬
der und Bezeichnungsschilder von Denkmälern und Grab¬
stätten, Gewichte für analytische Wagen.

8 d.
von cer Bekanntmachung betroifene

Personen , Betriebe usu>.
Don der Bekanntmachung werden betroffen:

alle Besitzer (natürliche und juristische Personen, ein¬
schließlich öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Ver¬
bände*) der nach § 2 dieser Bekafln'mächung betrof¬
fenen Gegenstände.

Beschlagnahme.
Alle' von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände

(8 2) werden hiermit beschlagnahmt.

8 6.

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme

von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und 'rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nich¬
tig sind, soweit sie nicht ausdrücklich auf Grund der folgenden
Anordnungen oder etwa weiter ergehender Anordnungen
erlaubt werden. Den rochtsgeschäftlichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen.

Trotz oer Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig, die mit Zustimmung der mit der Durch¬
führung der Bekanntmachung beauftragten Behörden er¬
folgen.

Die Vesugnis znm einstweiligen ordnungsmäßigen Ge¬
brauch der beschlagnahmten Gegenstände bleibt unberührt.

8 7.
Freltmllige Ablieferung der beschlagnahmten

Gegenstände und Uebernahmepreise.
Die beschlagnahmten Gegenstände können bis auf weiteres

gemäß den Ausführungsbestimmungen der zuständigen be¬
auftragten Behörde freiwillig zu den nachstehend genannten
Uebernahmepreisen an die Sammelstellen abgeliesert werden.

Die von den beauftragten Behörden zu zahlenden Ueber¬
nahmepreise werden wie folgt festgesetzt:

Übernahmepreis für 1 kg

Kupfer Kupfer¬
legierungen

M

Gruppe A 5,00 4,00

* Gruppe B 5,75 4,75

Gruppe C 6,50 5,50

*) Demgemäß erstreckt sich die Beschlagiialnurauch aus Gegen¬
stände in kirchlichem, stiftischem, kommunalem, Reichs- oder Staats¬
besitz.



§ 8 .

IKeldeptlicht und Enteignung.
Nach Ablauf der Frist für freiwillige Ablieferung sind

die beschlagnahmten Gegenstände zu melden. Das Eigentum
wird auf den Reichsmilitärfiskus übertragen werden, sie
werden nötigenfalls zwangsweise a-b-geholt. werden. Nähere
Bestimmungen hierüber werden noch bekanntgemacht.

8 9.

Ourchiübrung der Bekanntmachung.
Mik der Durchführung dieser Bekanntmachungwerden

dieselben Sommunaloerbändebeauftragt, denen bereits die
Durchführung der BekanntmachungM. 1/10. 16. K. B A.

hierzu wird ein Zuschlag von 1 2Nk. für 1 Kilogramm
gewährt, wenn die freiwillige Ablieferungb>s zum 31. August
1917 erfolgt.

Etwa an den Gegenständen haftende, nicht aus Kupfer
oder Kupferlegierungen bestehende Teile sind vor der Ab¬
lieferung zu entfernen. Das Gewicht der nicht vorher ent¬
fernten Teile wird geschätzt und vom Gesamtgewicht des
Gogenftandes abgesetzt.

Diese Uebernahmepreise euch alten den Gegenwert für die
abgelieferten Gegenstände einschließlich aller mit der Abliefe¬
rung verbundenen Leistungen. - .»

Irgendeine andere Preisfestsetzung, also auch eine Inan¬
spruchnahme des Reichsschiedsgerichts für Kriegswirtschaft ift
bei freiwilliger Ablieferung ausgeschlossen.

vom 1. Oktober 1916 betreffend Beschlagnahme iu  i
erhebung und Enteignung von Bierglasdeckeln'
krugdeckeln aus Zinn und freiwillige Ablieferung von. &■
Zmngegenfiauden übertragen worden ist. Diese erlo«
d>e Ausfuhrungsbestimmungenhinsichtlich der ^
der beschlagnahmten Gegenstände.

8 10.
Anträgen und- Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorsteö-n^

heilen nicht behandeln.

Frankfurt a. M.,
Mainz,

den 20. Juni 1917.
, Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.

Der Gouverneur der Festung Mainz.

Bekanntmachung
Nr. 592 >4. 17. N. II. 4 . e,

betreuend üesdilagnshme und üeltandserbebung von Lokomobilen, vom so. Juni wir
Nachstehende Bekanntmachung!wird auf Ersuchen des Kgl.

Knegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebrächt
mit dern Bemerken̂ daß, soweit nicht nach den allgemeinen
«trawefetzen- höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider¬
handlung gegen die Beschl-agnahmevorschviften nach 8 6 *)
der Bekanntmachungen über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf in der Fassung vom 26. April 1917 (Reichs-GefeM.
*5. 376) und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht
nach Z 5 **) der Bekanntmachungen über Vorratserhebungen

* 3» « * * 1915, 3. September 1915 und 21. Oktober
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54, 549 und 684) bestraft wird,
-lluch kann der Betrieb des Handelsgewsrbes gemäß der Be¬
kanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen
vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzb!.
S -603) untersagt werden!.

8 1.
üon der Bekanntmachung betroffene Gegen-

(tände.
betroffen -̂ " Zuordnungen dieser Bekanntmachung werden

a)  sämtliche fahrbaren und ortsfesten Feuerbuchskessel
mit Heizröhren, sowohl solche mit fest verbundener
Dampfmaschine (sogenannte Lokomobilen) als -auch
solche ohne Dampfmaschine, sofern ihre Normal-
leistung mehr als 20 ? 8 normal oder ihre Heizfläche
mehr als 12 gm beträgt;

b) die zu den vorbezeiichneten Kesseln gehörigen Sicher-
heitsoorrichtungen und sonstiges Zubehör sowie Re-
feroeteUe.

Unter Sicherheiksvorrichkungensind sämtliche gesetzlich
vovgchchnebenen Armaturen und Vorrichtungen, wie Wasfer-
standsanzeiFeivorrichtungmit Schutzglas, Probtechähne, Kon-
«rollstutzen mit Dreiwegehachn, Manometer , Sicherheitsventile,
Ablaßhahn , Speifeoorrichtungen und Funkenfänger zu ver-stehen^

Äu sonstigem Zubehör rechnen alle zur Inbetriebsetzung
und Bedienung nötigen Werkzeuge, wie Schaufeln, Schür¬
haken, Krücken, Rohvbüriste, Saugrohre , Schraubenschlüssel,
Hammer, Meißel, Renticheber, Oelkannen usw., und bei den
fahrbaren Lokomobilen außerdem noch Deichsel, Wagen,
Hemmschuh, BremsWtze mit Unterlagen zum Festklemmen
der Fahrräder usw.

Als Beferveteile sind anzusehen etwa vorhandene Re-
ferve-WasferstanüsgWser, Gummipackungen, Roststäbe, Kol¬
benringe, Rohrsyfteme und dergleichen.

Die angeführten Gegenstände sind auch dann betroffien,
wenn sie sich nicht in gebrauchsfähigemZustande befinden. In
der Herstellung begriffene Gegenstände unterliegen der Be¬
schlagnahme gemäß dieser Bekanntmachung vom Zeitpunkt
ihrer Fertigstellung ab.

Nicht betroffen werden:
Straßenzugmafchinen , (Traktoren), Straßenwalzen

sowie Dampfpflugmaschinen..

8 2.

Betdilagnahme.
Die im 8 1 begoichneten Gegenstände sind beschla-gnahmt.

8 3.
Wirkung der Befchlagnahme.

Die Beschlagnahmehat die Wirkung, daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig
sind, soweit niichjt nach 'den nachfolgenden Bestimmungen
Ausnahmen gestattet sind. Den rechtsgefchäfÄichen Berfü-
«gungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangs¬
vollstreckung oder Arreftvollzlehrmg erfolgen.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen
Strasge ' etzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
schafst, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kaust oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäfl
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt:

4. wer den nach § 5 erlassenen. Ausfuhrungsbestimmungen
zuwiderhandelt;

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpslichtel ist, nichl in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvoll st ändige
Angaben macht,  wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten  oder mit Geld st rase bis zu zehntausend
Mark  bestraft , auch können Vorräte,  die verschwiegensind,
im Urteil für dem Staate verfallen erklärt  werden.
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die oorgeschriebenen Lager¬
bücher einzunchten oder zu führen unterläßt . Wer fahrlässig
die Auskunft,  zu der er auf Grund dieser Verordnung ver¬
pflicht« ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige
oder unvollständige Angaben macht,  wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark  oder im Unoer-
oermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig di« vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

8 4.

Zulällige Veränderungen und verlügungen.
Trotz her Beschlagnahme ist der ordnungsgemäße Weiter-

göbrwuch der beschlagnahmten Gegenstände gestattet, solange
das Kriegsministerrum. Kriegsamt, Waffen- und Munitions-
Befchaffungs-Amt, Chefingenieur R. II. 4e Berlin W. 15,
Kurfürstendamm 193/194, keine andere Verfügung trifft.
Ferner sind zulässig alle Veränderungen, die zur Erhaltung
oder Wiederherftellunlg der Gebrauchsfähigkeit erforderlich
sind.

Me anderen Veränderungen und Verfügungen sinh nur
zulässig, wenn sie auf Veranlassung oder mit Zustimmung der
genannten Stelle erfolgen. Anträge auf Zustimmung zu Ver¬
änderungen oder Verfügungen (z. V. Verkauf, Vermietung
usw.) sind an die zuständige Mafchinen-Ausgleichstelle zu
richten, welche die Anträge nach Begutachtung durch die
Kriegsamtsstellen des zuständigen stellvertretenden General¬
kommandos an das Waffen- und Munitions -Vefchaffungs-
Amt zur Entscheidung weiterleitet.

Für solche Gegenstände der im 8 1 genannten Art, die sich
als Betriebsmittel in öffentlichen Elektrizitätswerken, Gas¬
anstalten und Wasserwerken befinden, ift die Befugnis, Ver¬
änderungen oder Verfügungen zu veranlassen oder zu ge¬
statten, aul das Kr-eg samt , Krie gs-Rohstoff-Abt-ilun g,
Sektion LI, Berlin SW ., Königgrätzer Straße 28, übertragen,
an welche Anträge unmittelbar (ohne Vermittelung der Ma-
'chmenausgle chstellen) zu richten sind.

8 5
IKeldepfltcht.

Die im 8 1 bezeichneten Gegenstände unterliegen, der
Meldepflicht, auch wenn sie ausbesserungsbedürftig stach

8 6.
Hieldepflichtige Perfonen.

Von der Meldepflicht werden betroffen:
a) alle Personen, welche Gegenstände der im 8 > be-

zeichneten Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß
rhres Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen
kaufen oder verkaufen;

b) gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben solch«
Gegenstände erzeugt, cmsgebessevt oder verarbeitet
werden;

c) Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften undVerbände.
8 ?.

Ausnahmen von der TReldepflicht.
Von der Meldepflicht nach 88 3 und 6 (aber nicht von

der Beschlagnahmegemäß 88 2, 3 und 4) ausgenommen sind
diejenigen Gegenstände der im 8 1 genannten Art, die regel-
mäßig dauernd in einem Betriebe benutzt werden, der unter
8 2 des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom
5. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1333) fällt. Bich?
regelmäßig dauernd benutzte Gegenstände der im 8 1 ge¬
nannten Art sind auch von diesen Verrieben zu melden. So¬
weit es sich um notwendige Reserven handelt, ist dies auf
den Meldekarten unter Bemerkungen airzugeben.

Bei öffentlichen Elektrizitätswerken, Gasanstalten und
Wasserwerken, welche die von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Gegenstände (8 1) im Betriebe benutzen, entscheidet
im Zweifel das Kriegsministerium, Kriegsamt, Kriegs-Roh¬
stoff-Abteilung Sekt. EI, Berlin SW . 11, Königgrätzer Str . 28.
ob Meldepflicht vor liegt. Bei allen anderen Ânlagen, welche
öffenMchen Zwecken dienen, sind von der Meldepflicht nur
diejenigen Mdfchlnen.' ausgenommen, welche die höchst« Be¬
lastung zu decken haben. Hierzu darf dann noch ein weiterer
Maschinensatz als notwendige Reserve gerechnet werden.

Ferner sind von der Meldung befreit solche Gegenstände
der im 8 1 genannten Art , weiche am Tage des Inkraft¬
tretens dieser Bekanntmachung sich in einem landwirtschaft¬
lichen Betrieb befinden. Ni cht befreit sind die für ein Neben-
gewerbe des landwirtschaftlichen Betriebes bestimmten Ge¬
genstände.

8 8.
Meldebeltimmungen,

Für die erste Meldung ist der mit Beginn des 20. Juni
1917 (Stichtag) vorhandene Bestand an meldepflichtigen Ge¬
genständen maßgebend. Die Meldung hat bis zum 10. Juli
1917 (~~ ~ ' " ' ■• ~ -(Meldefrist) an die VerteÄungsstelle für Lokomobilen
beim Kriegsministerlum, Kriegsamt, Waffen- und Munitions-
Beschaffungsamt, Berlin W. 15, Kurfürendamm 193/194
auf den amtlichen Meldekarten für Lokomobilenzu erfolgen.
Auf jeder Meldekarte darf nur eine Lokomobile(Kessel) bezw.
ein Maschinensatz gemeldet werden.

Cs bestehen 5 Arten von Meldekarten und zwar:
KennbuchstabeA für fahrbare Lokomobilen ohne Kondensation

,, E „ „ ,, mit ,,
C „ ortsfeste „ ohne
D „ „ „ mit
h „ fahrbare und ortsfeste Lokomobilkessel.

Die Meldekarten sind genau nach den anfgedruckten Alt,
Weisungen auszufüllen und dürfen keine weiteren Msthj.
lungen enthalten. Bei reparaturbedürftigen Lokomobile
sind die vorhandenen Mäi/gel und der Umfang der erforder¬
lichen Jnstandfetzungsarbeiten unter „Bemerkungen" och
„fehlende Teile" zu melden.

Jeder zur Meldung Verpflichtete hat außer den Melde¬
karten eine Sammelliste aiusMfüllen, in der alle fein«
düngen zusammenzutragen sind und angugeben ist, wem^
Gegenstände gehören.

Wird einer der im 8 1 unter a und b auf gefüh rten Gegen¬
stände nach dem 20. Juni 1917 meldepflichtig durch Ferch¬
stellung oder durch Aufhören einer auf 8 7 gegründeten
nahm«, so hat die Meldung innerhalb von drei Tagen an die
vorbezeichnete Stelle zu geschehen. Für die am Stichtage a»
dem Versand befindlichen Gegenstände ist der Empfänger
moldepflichitig.

Meldungen, die bisher schon dem Kriegsminffterlumoder
anderen Stellen gemacht worden sind, entbinden nicht vm
den durch diese Bekanntmachun-g vorgeschriebenen Mel¬
dungen.

Die Meldekarten und Sammellisten für Lokomobilen sch
von der Derteilunhsftelle für Lokomobilen beim KriegsmiM
sterium, Kriegsamt, Waffen- . und Munitions -Befchaffuntzs-
amt, Chefingenieur R. II. 4 e, Berlin W. 15, Kurfürstend mm
193/94, anzufordern. Die Anforderung hat postfrei auf ein«
Postkarte zu erfolgen, die nichts anderes enthalten darf, oh
die kurze Anforderung der erforderlichenAnzahl Karten jeb«
Art nach den vorstehenden Kennbuchstaben sowie der Sost«
melliste, ferner deutliche Unterschrift mit genauer Wresse und
Finnenftempel. Die Anforderung kann auch persönlich in der
Zeit von 9—12 Uhr vormittags bei der oorbezeichneten SMtl
erfolgen.

8 9.
Enteignung.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
(8 1) können im Bedarfsfälle enteignet werden. Hiermit»
insbesondere dann zu rechnen-, wenn ein vom Waffen- ich
Munitions -Beschaffungsamt zuvor anempfohiener freiVilldg»
Verkauf oder Vermietung nicht innerhalb 8 Tagen zuftarÄkommt.

Kommt im Falle der Enteignung eine Einigung über den
Usbernwhmepreis nicht zustande, so entscheidet das Reichs¬
schi odsgerdcht für Kriegswirtschaft, Berlin W. 10. Viktor»
stvaße 34.

8 io.
Hagerbnchfiihrung und Auskunftserteilung.

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen, MS
dem die Vorräte und jede Aenderung der Vorräte an »tut
dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenständen und chre
Verwendung ersichtlich sein muß. Soweit der Meldepflich
tige bereits ein solches Lagerbuch führt, braucht ein besonderes
Lagerbuch nicht eingerichtet zu werden.

Saii
tat
ttorl

Beauftragten Beamten der Militär - und Polizeibehördeni
ist die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der!
Räume zu gestatten, in denen meldepflichti-ge Gegenstände^vermutet werden können.

' 8 ii.
Anfragen.

Alle Anfragen, welche diese Bekanntmachung und die von
ihr berührten Gegenstände betreffen, sind zu richten an dass
Kriegsministerium, Kriegsamt, Waffen- und Munitions-Be- JU
schaffungsamt, Chefingenieur R. II. 4e , Berlin W. 15, K« ' W
fürstenbamm 193/94, soweit es sich nicht um Betriebsmick̂ £
von öffentlichen Elektrizitätswerken, Gasanstalten und Waffel' ^
werken handelt. Bei letzteren sind die Anfragen an das
Kriegsministerium, Kriegsamt, Kriegs-Rohstoff-AbteLnV l»g/
Sekt. EI., Berlin SW 11, Königgrätzer Straße 28, zu richte"- jfc■ W

8 12.
Inkrafttreten.

D'.efe Bekanntmachung tritt am 20. Juni 1917 in Kraft- F

Mainz , den 20. Juni 1917.
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Der 6ouperneur der Mung Mainr.



Bekanntmachung
Br . E. 110015 . 17. K. R. fl .,

detfeNsnü kesehlagnahme und Bestandserhebung von Braunstein.
vom 20. Juni 1917.

NachMyenÄe Bekanntmachung wird auf Ersuchen de-,
KSn-Bchen Knegsministermms hiermit zur allgemeinen
Kenntms gebracht mit dem Bemerken, daß. soweit S ™ "
Ü-n allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen oer-oll? sind
* * § Tt ? Ä Un(L 9T n b!? Beschlaynahmeoorschri ten
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nadj  i, , - . - - - .»..»H.uu/uuii uoer tue Siche rstelluna von
f nIebW*s rT37 fi>Z 1 Fassung vom 26. April 1917 (Reichs-Gefetzbl. S . 376) ) — und >ede Zuwiderhandluna aeo-n di«
MeDeptl-M und Pflicht zur Führung eines Lagerbuch?s nach
i 5 der Bekanntmachungen über VarratserLunaen oom
2-Febwar 1915. vom 3. September 1915 und vom 21 0™
lober^915 lReichs-Gesetzbl. S . 54. 549 und 684) **) bestraft
tvird. Auch kann der Betrieb des Handelsaewsrb-« «2
Her Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Per-
SÄ Ä ? 19. 1

§ 1,

von der Bekanntmachung betroffene Gegen-ftände.
dieser Bekanntmachung werden betroffen alle Nnr

Me an Braunstein (Mn O,? J
"lrd Halbfabnkaten sowie Kunstbraunstein Nicht

sAKen m ** * ****  unb Kunstbraunstein in VS

§ 2.
Befchlagnabme.

Strafgc rtzen höhere Strafen verwirkt find, bestraft: gemeinen
| 1*'• ■*• • ••*»
I 2 1 ne1 beschlagnahmten Gegenstand beiseite»

°der zerstört, verwendet, verkauft oder
über m amSr D&erŵerbsgeschäf,

I 3 Derpflichw 'ng. die beschlagnahmtenGegenstände zu
U- verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwid'erhandelt- 3
I handelt' " rrlaflenen Ausführungsbestimmungen zuwi'der-

Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund

'ÄK ? ? °ber̂ u Kff ? nLb7 ' V ? ahglsMi « ist nickt dieser Verordnung ver»
ll- nicht n der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige

Selb ß”  n it  h Q" ö ‘9 e Angaben macht  wird mit
^ldst . ase bis zu dreitausend Mark  oder im Unver»

^Wucher einzurichten oder zu führen unterläßt.Japans"Pläne in OfMcn,,
Son Missionsdirektor Sic . Dr . I . Witte.

. Englische Breßstimmen zeigen in letzter Zelt
ziemliches Mißtrauen gegen die japanischen Ab-
sichten. Der „Manchester Guardian" verriet

Hehl die Furcht vor Anwendung im-
perialistischer Grundsätze durch Japan auf China.
Der neuerliche Zusammenschluß der bisher
streitenden japani schen Parteigruppen wirkt in
England beunruhigend.

5üÄÄ er7Riluf ?niWl» Ministerpräsident Graf Okuma
eV hntnil 7wr n0eI Mann sein Amt übernommen. Er

vrlä.ikî ^ ^ ' ? .ei  nad ) &em üblen Bestechungsprozesse eine
M ^ ^ b'gende Regierung Ordnung schaffen sollte
kieit r-w . ^ m,^ Ermlttlungsmann der Krone Hilfe
M>ans kmer der Fortschrittsmänner

Wracke Edelmann . der keine fremde
Sb f & . eL f er  Ä e! geleistet hat . um der

feifth «. a» -° fc öJe fern ? Welt des Westens zu erschließen,
aei ^ Dasedô ocktck,.? ^ «roßten Privat -Universität Japans.

1 Mooo Srfiiifpr° i t0’ ^ te  tbrem Obergymnasium
iannF^ ttL Studenten umfaßt. Seit je galt dieses

8 3.

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß di« Vornahme

nprh^ era^ nMl9Cn 000  ii )r berührten Gegenstößen
Erboten ist und rechtsgefchästliche Verfügungen über sie

rchtig sind, soweit sie nicht auf Grund der vorliegenden An¬ordnungen erlaubt wenden. u n an-

nw2 ey ed?L59C™ Verfügungen stehen Verfügungen
9lech die im Wege der Zwangsoollstreckun« oder Attest»vollziehuna erfolgen. '

8 4-

Oermendungs-, Oerarbeitungs= und üer-
äufeerungserlaubnis.

Die Aufbereitung. Verarbeitung und Deräußeruna der
2? foh!Ä ten  Anstände ist nur gestattet auf Grund
einer besonderen Erlaubnis der Krieas-Rohstoff-Abteiluno
des Königlich Preußischen KnegsministeriMns.
.. Anträge auf Arfbereitungs-, Verarbeitungs - oder Ver-
außerungserlaubnis von Braunstein im Rohzustände sind an
J * Manganert -Gesellschast m. b. S). in Berlin SW 11
Komggratzer Strage 97—99, Anträge auf Verarbeitungi.
ol̂ r VeraußerunAserlaubnis von aufbereikekem oder zu Halb-
abnkaken verarbeiketem Braunstein sowie von kunstbraun-

Braunstein -Versorgungs-Gesellschaftm b. H .
<->erl r NW . 7. Dorotheenstr. 11. zu richten.

§ 5.
nZeldepfllcht.

Der von dieser Bekanntmachung betroffene Braunstein
und Kunstbraunstein unterliegt, sofern der Vorrat je 50 K^o-
gramm übersteigt, einer Meldepflicht an die Kriegz-Rohstoff-
Abteflung des Komglich Preußischen Kriegsministeriums

8 6.

llteldepfliditige Î erioueu.
Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen, welche Gegenstände der im 5 5 be-

zeichneten Art im Gewahrsam haben oder au- Anlaß
chres Handelsbetriebes oder sonst des E iwerbe- wegen
kamen oder verkaufen; ^

2. gewerbliche Unternehmer, in deren Betrirben solche
Gogenstange erzeugt oder verarbeitet werden;

3’ Verbänd? " ' °^ entt!ch-rechtliche Körperschaften und
d-e am Stichtage (§ 7) sich unterweas befinden.

?^ .^ ^ llgllch nach ihrer Ankunft von dem Empfänger

8 7.

Stichtag, Meldepflicht, me deftelie.
191? ' f--? rb̂ i 9*" Über die bei Beginn des 20. Juni
ldl ‘ (^klchcag ) vorhandenen Bestände bis zum 30. Juni

l917 an den Kommiffar des Königlich Preußischen Kriegs»
mimstermms bei der Ersenzentrale. Berlin SW . 11. König-
gratzer Straße 97—99. zu erstatten.

8 8.
IKeldefcheine,

f)ü-bt n au ^. ben  oorgeschriebenen amtlichen
3« « fotoen, die von dem Kormnissar des

Komglich Preußischen Knegsministenums bei der Eifenzen-
Slh ! ? *0 ? ' I 1’ Kömggrätzer Straße 97- 99, unter
Angabe der Vordrucknummer Bst. 1480b. anznfordern sind.

rnforbentng  der Meldescheine ist mit deuüicher Un¬
ter,chnst und genauer Adresse zu oerschen. Der Meldeschein

aS:öer€n Mitteilungen als zu der Veantwortung der
^ gestellten Fragen mcht verwendet werden.

Von den erstatteten Meldungen fft eine zweite An^ e-ki-
^Abschrift. Durchschrift. Kopie) von dem MeDenden bÄ

> fernen Geschäftspapieren znruckzubchalten.

8 9.

Lagerbuchtührung und fluskunttserteilung.
Jeder Meldepflichtige C§§ 5 uni 6) hat ein Lagerbuch

^ Mren aus dem jede Aenderung in den Vorratsmengen
und ihre Verwendung ersichtlich sein muß. Soweft der Mel-
^ bereits ein derartiges Lagerbuch führt, braucht
ein besonderes Lagerbuch nicht eingerichtet zu werden. ^
i», Beauftragten Beamten der Militär- oder Polizeibehörde
-st die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der
rermßen ^ siÄ "^ ^ ' meldepflichtige Gegenstände zu

8 io.
Anfragen und Antra g.

und Anträge , die diese Bekanntmachung fa»
irefrem sind an die Kriegs-Rohstoff-Abteiluna lSektion Ul

LZ « . rN
L «V "zu . « E *m * d&

8 11.
* Inkrafttreten.

2iefe Bekanntmachung tritt mit dem 20  Juni in Straft

Mainz , den 15. Juni 1917.

Dtr öowemew der Teftuag mai » z.

Sää «um & «sr
i*t Wirklichkeit- mZ fÜluL ^ropa widmen." Das heißt

im Fall

alles hatte Gras Okuma geleistet. Es war ein
Denn wenn die Völker Europas etwa

schnell Freden schlossen, so hatte Lch alsbald ibre Eneraie
^esen Japan gewandt. Nun aber steht

der Frieden noch immer aus . Da sagte Japan sich- wlr  können
Liê fw Ä Zeichen : wir brauchen eine kühnere Hand alsDie des alten Grafen Okuma. Graf Terauflchi der das
jetzige Mmlstenum leitet, ist ein Mann des festen Zu-

Er ist

^ruvenren umfatzt. <sett je
°ö Amerllâ °K.7 ^ ; - den „Fortschritts' -Länäern England

i« Ministerpräsident Graf Terautschi

^ng aebabt" °MÄf ich einmal in Tokio eine lange Unter-
s-dE achtete er Deutschland. Aber von Zucht
ein Sanb fS fi e§  einzelnen nach Deutschlands Art habe
big na* £ was nottue. sei Freiheit der Entwick-
814 iri ™ * ! 115  Englands und Amerikas. Mochte vor
’̂ iejien imf? »jtt e ^etfe Loslosung von England sich^2  ich eme Hinneigung zu Deutschland sich anbabnen.

Lst äma tztt AnsckM? " Bestechungsprozeffe wurde unter Graf
: lgriff °5- f 2|^ Ifu6 an England neu verstärkt. So war der

^ Diestt yUugtau feine Überraschung.
"9-Äs vielw-Ä Z aJ mrfmß-eI eine deutschfeindliche Hand-
^g bd°le-m-hr der echte Schritt auf der Bahn der Aus-
^enken L -s F °.??? -̂ Wer will es Japan
«ovlls Rüben lthZ § bn 9d̂stzerfleiichung der Völker
°ii cha„ utzen ziehen will ? Daß es das tut. mag uns

BXI .?1,1* s.e«f. Nach l̂ uden vorzustoßen. verbot zunächst
1 —  Ui 'Kimonte<unh n̂*r*nCI',f rr uie '-pimiwinen

kbe Amerlka"das' holländischen  Kolonien stürzte,
d^ als ŝ ê tm Ulden können, und auch England^4 rÖ7IXI017 ]tC VLbv0llUll0 Qnfpfipn. rrrtff mnrt

?ded»s ' r- nicht dulden können, und .... __
$ Lern Festsan̂ ^ » -̂ Bedrohung ansehen. So griff"man
beii konne d hmuber und nahm von China, was man«s,e - Das war gefahrlos ! China muß alles
S die ge/5 "f"stsemen Widerstand leisten. Bisher war es

E - gesckĝ ^ ltige Eifersucht der Inte ,esienten wenigstensKL LA et ml öil̂ te4  6“
^inesffcĥ EwriuhrierZusanunenstoß zwischenjapanischem
-er  seschiebt alle« das einem japanischen

<tien  neue bieTftr rum Vorwand, um von dem
Vom Süden So liegt Japans Hand

1 nnm *m ntsng au§' man ganz^ «flutet fT»r ” f ' und vom Norden, von der südlichen
Lscki» umklammern die Japaner die reiche

^ '° eL LLs die Hauptstadt Peking Lgt.
fft Macht, die dort oben unbequem war. Ruß-

M aparrs Verbündeter, außerdem zurzeit, machtlos.

-In- krofloolle. -ümchtA - sStamtlt

p °ß4m äs  irrt SHss°;s As  Äm »L LZ
mit Gewalt ..lapanistert" zu werden. Wie man die Kaiserin

siÄs^ >̂ eu Terautschi ermorden wollen. Wie grundlos diese
Amklage war, geht daraus hervor, daß man die in?
flluvezsten Strafen Verurteilten schließlich, als die Mffsionare
dw Sa -he m die Öffentlichkeit brachten fteisvrechen̂mußte
war D?e T töLi ^ nnsste Beweis ihrer Schuld erbraZ
auch in Janvn ^eÄll ^ »ckdre Vorlagen, hatte man durch das
sÄFLÄ !!- L °L . n"°LnLL ""°

i»ÄSÄÄ & SÄfiä!

iS » '« feis « esiöSS™“9el“" 6e‘rmb''» -->->»- L-NL
«Hf »fÄiäjpja ' Sfjjj äsKS'Äar , sstämIs'ä ul ;s
SaÄÄw
teÄ L 'L .' m?LL MätfÄ
D ? « NL, 'H -L, 'Lttk ',°SSS' L SSW
CtaÄtsS 'n& m ' mU aSrita "{ ÄS % «!
»MlraS . ItallSt iU 'bÄteSSttm U2ÄÄJ

& * ■m  s ajs > 5Ä " fas
Jtecute und. falls erreichbar, auch neuen Besitz ,u

fornien. neue
fordern. -

■ÄÄSWBÄWSS .ilft*

rrr .j^ ,, - - -

Von freund und feind.
[SUIerlei Draht - und Korrespondenz - Meldungen 1

Vre Sntente pfeift -ruf die Demokratie.

m & mm .ps
ZMMLNW
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Kabinettskriris in Örterretcb.

Ministerpräsident Traf Clam - Mariinitz' Kai^«k"i

tomiT« T m «"^läufigen H- ushaltSplan nicht z« ^e.
«ngcbot̂ u. ^ be” Riilt -itt de- gesamten Kabinetts

(Steiiss
feftai "®lh,“tiOT tsSÄÄA'S

Engländer und Italiener sollen Mehha erobern.
-Bafel , 19 ^unt

• st̂ "ch derLandung einer Abteilung italienischer Truvven
m Port Said schreiben die römischen Regierunasblätt-r-
Ori ' ° d-r m>!ck̂ Euischer Vorstoß zur Eroberung der heiligen •

ft6*, ^ d̂ammedaner werde demnächst erfolgen Es
!?*?> behauptet, die italienische Mitwirkung an diesem
ELvedmon8kn̂ -^ <r-̂ '"° Krästezersvlitterung. da daS
Expeditionskorpsm Libyen entnommen worden sei.



König Konrtantin itt Lugano.
Lugano . 20. Juni.

Gestern abend 6 Uhr traf die griechische Königsfamilie
mit Gefolge auf dem hiesigen Bahnhof em. Eme halbe
Stunde nach der Ankunft des Zuges verließ die Komgs-
familie und das Gefolge den Zug. Auf der Station hatte
sich ein zahlreiches Publikum angesammelt. In drei Auto¬
mobilen begab sich darauf die Königsfamilie ms Palast-
Hotel. König Konstantin und die Komgm grüßten
freundlich.

Nerr Bratianu bat noch etwas gelernt.
Genf . 19. Juni.

Der Mann , der durch seine LeichenraubpolitikRumänien -
ins Unglück gestürzt hat. öffnete einem Mitarbeiter des .

Petit Parisieu " seine Seele . Herr Bratianu findet, von j
englischen und französischen Beispielen angefeuert, mit ;
einemmal die russische Forderung eines Friedens ohiw
Annexionen und Entschädigungen annehmbar und ließ sich j
also vernehmen:

Mein einziges Ziel mar und ist die Befreiung der unter
ungarischer Knechtschaft stehenden rumänischen Lander.
Rumänien hat die Waffen ergriffen, um die rumänischen j
Brüder zu befreien und sie dem Vaterlande zuruckzugeben.
Die russische Revolution zwingt daher Rumänien in keiner .
Weise, die Kriegsziele zu andern, für die es mit aller Kraft ,
bis zum Siege kämpfen wird. . . „ j

Wunderbar . England . Frankreich Rumänien - alle
sind sie einig mit den guten russischen Brüderchen, dre man .
beschwichtigen will. England annektiert nicht, will nur die >
deutschen Kolonien behalten. Frankreich kämpft für den
Besitz des deutschen Elsaß-Lothringens , kennt aber keine
Annexionslust. Und Bratianu wollte nur einige me mfftsch
gewesene österreichisch-ungarische Gebiete einstecken— was ,
war Böses dabei?

DU Ruffen wollen nicht mehr Kämpfen.
Bern . 19. Juni.

Interessante Mitteilungen über die Unterredungen der
italienischen Abgeordneten Cappa , Labrwla , Lerüa und
Raimondo mit dem Petersburger Arbeiter- und Soldatenrat
fcrtTtat die Turiner . Stampa ". Die Italiener betonten
die unabweisbare Notwendigkeit der Fortsetzung des Krieges»
da weder mit der Revolution im Deutschland, noch mit der
Möglichkeit eines gerechten Friedens ^ durch Vermittlung
des deutschen Volkes zu rechnen fei. Die russischen Sozia¬
listen dagegen hielten an der Möglichkeit des Friedens fest,
hm-ifi den die Absichten der Völker ohne weiteres Blut¬
vergießen verwirklicht würden . Trotzdem die rufst,chen
Sozialisten , schreibt die „Stampa ". von einem Sonder¬
frieden nichts wissen wollen, sind sie fast ausnahmslos
nicht gesonnen , sich zu schlagen.

SngNkche furcht vor Amerikas etngmfen.
Rotterdam . 20. Juni.

Das Londoner Reederblatt „Fairplay " beschäftigt sich
mit den weiteren Aussichten des Krieges für England und
kommt zu dem Schluß , das Eingreifen Amerikas ver¬
bessere die englischen Aussichten keineswegs. „Fcnrplay

*° 0t * Was wird in wirtschaftlicher Beziehung das Ergebnis
sein, wenn Amerika eine Armee von einer Million Mann
ins Feld stellt und seine Opfer den unseren entsprechend
Wenn der Kampf vorüber ist und wir und unsere Verbün¬
deten wieder beginnen, unser Haus m Ordnung zu bringen,
dann müffen wir Beschäftigung Mr eine Unmenge Fraaen
und Männer finden. Es ist fraglich, ob es nach Vernichtung
von so viel Vermögen möglich sein wird, den finanziellen
Ansprüchen so vieler Menschen zu genügen. Und wenn dies
nicht möglich ist, woher sollen wir eme Beschäftigung,für ste
bekommen? Solange nicht Amerika in den Krieg mit ver-
wickeft war. konnte es in dieser Beziehung helfen. Run
aber, da es selbst mitkämpst. kann es möglicherweise aus
denselben toten Punkt der Verarmung gelangen wie wir.

Mit größter Sorge , meint das Blatt , müsse man dem
Wettbewerb entgegensehen, der Europa daraus erwachsen
könne, daß im gegebenen Falle billige afrikanische und
asiatische Arbeit den Markt überschwemmen werde. Hier
liege die wahre Gefahr für England.

Gerede um den Frieden grill der Energie ans Mark.
Wäre es nicht schön, wenn alles plötzlich zu Ende wäre?
Wozu noch weiter auf der grausen Bahn ? Ja , wenn der
Sieg rasch errungen werden könnte, aber wer glaubt noch
an ein rasches Kriegsende , jetzt, wo die Russen für lange
Zeit lqhmliegen und vielleicht niemals wieder aufstehen
werden ? Von den Amerikanern erwartet man nicht viel.
Soll man auf sie zwei Jahre wie auf die Engländer
warten . Und während dieser Zeit nur Fortsetzung der
furchtbaren Blutopfer und des Kriegselendes ? Diese
Meinungen werden überall ohne Hehl ausgesprochen und
ausgetauscht.

Heide, dem Jagdrevier des Kaisers , 3000—4000 Morgen
Kiefernwald vernichtet worden. 1000 Mann Magdeburger
Pioniere und Infanterie weilen auf der Brandstelle. (L,
Heidedorf, das sehr gefährdet war . konnte gerettet werden.

@ Die Schnapskarte in Schweden . Am 1. Juli d. I
wird in ganz Schweden die Schnapskarte eingeführt. Sie
wird nur an Personen abgegeben, die ihre Steuern bezahl
haben, und berechtigt zum Bezüge elnes halben Liters
Schnaps im Monat.

o Anton Lang als Soldat » Anton Lang, derChristpr
der Oberammergauer Passionsspiele^ ist^ nunmehr ^

Gasangriff.
lMomentbilber von den Kämpfen an der Wesifrölli .)

Im Anfang des Krieges vermochte das Wort „GA-
angriff" schreckend zu wirken. Heute schätzt der deutsche
Soldat auch diese unheimliche Waffe ziemlich niedrig ein,
denn erstens sind unsere Gasmasken , wenn ste richtig ver-
paßt und von ihrem Träger richtig behandelt werden, em
unbedingter Schutz gegen alle Gase, und zweitens scheinen
die kriegführenden Parteien wie durch Vereinbarung von
Gasangriffen großen Stils , im sogenannten Blasverfahren,
abgekommen zu sein. Heute wird vom Franzosen und
Engländer Gas nur noch geschoffen. Das Gas . das die Gas-
granaten ausströmen lasten, vermag etwa zwanzig Quadrat¬
meter wirksam zu verräuchern. Phosgen ist es nicht,
jenes Gas , das die Franzosen bei den großen Frontal-
Gasangriffen abbliesen. Phosgen -Bergistete fallen durch
ihr rosiges, blühend-gesundes Aussehen auf, ach»
es ist eine grausame Täuschung, denn bald genug
stellen sich Atembeschwerden ein, die schnell zum Ersticken
werden. Das Gas der Gasgranaten hat einen eigentümlich
würzigen Geruch, „es riecht nach Bratäpfeln " sagen die
Soldaten , und wenn ste es riechen und in Eile die Bänder
der Maske ordnen, sind sie übrigens noch nicht dem Tode
verfallen.

Beschießt der Franzose ein Gehölz mit Gasgranaten,
da mögen wohl die Romantiker auf ihre Kosten kommen.
In waldigem Terrain , wo der Wind es nicht schnell fort¬
zufegen vermag, hält sich das Gas länger als m freiem
Felde. Da ziehen von Stamm zu Stamm die weißlichen
Schwaden , winden sich durch die Gebüsche, hüllen strecken-
weise Baum und Strauch ganz in ihren Nebel em. ziehen
und wogen hin und her, lecken zu den Kronen hinauf mit
dünnen Zungen, nehmen kuriose Formen an, so daß die
Phantasie sich an die Nebelfrauen des Märchens erinnerst
fühlt, oder an Elfen und Waldfeen, die den Wanderer m
ihren Schleiern zu fangen und zu fesseln suchen. Schade,
daß man den Anblick nicht freien Blicks genießen kann,
denn die Gläser der Maske beschlagen fortwährend und
die Wischfalte ist dauernd in Benutzung. Diese modernen
Waldgespenster, so lüstern sie auf Leben sein mögen, sind
ungefährlich, der deutsche Soldat flucht ihnen nur , wenn
sie allzu reichlichen und nachhaltigen Zuzug bekommen,
das Arbeiten mit der Maske also anfängt , ungemütlich
und atembeklemmend zu werden. Es lebe die deutsche
Gasmaske ! Ihr , die ihr zu Hause an den Ersatz-Gummr-
zügen Eurer Hosenträger leidet, den leidigen Spiralzugen,
die ihr im blühenden Sommer nicht das Stahlroß be¬
steigen könnt, denkt daran , daß der Gummi zu den Milli-
«nen von Gasmasken verarbeitet wurde, um teure Leben
zu schützen. Die Franzosen nicht und nicht die Engländer
haben uns unsere Gasmaske nachmachen können. Die
Russen vollends waren und sind am übelsten daran.
Ihre Ledermasken wunderten bald in die Kammern der
Depots zurück. — der englische Verbündete schickte ihnen
„besseres"! _ W-

Ucl L/yvtummv -vyuuv *. - - - SUHL
Heeresdienst eingezogen worden. Der Oberammergauer
Töpfermeister wurde im Jahre 1915 schon einmal als
fallen" gemeldet; zahlreiche Nachrufe wurden ihm damals
gewidmet, bis die Todesanzeige durch die Nachricht̂ daß
Lang überhaupt noch nicht am Feldzuge teiigenomm̂ I
habe, widerrufen werden konnte.

Das englische frauenwahlrecht angenommen.
Amsterdam . 20. Juni.

Im englischen Untcrhause ist bei Besprechung der Vor-
läge zur Wahlrechtsreform das Frauenwahlrecht m»t »8a
gegen 55 Stimmen im Prinzip angenomnren.

Sine 'Cat  des britischen Königs Georg.
Amsterdam . 20. Juni.

Aus London wird amtlich gemeldet, daß der König
es mit Rücksicht auf die Heutige Kriegslage für notig tt-
achtete, daß die Prinzen in ferner Familie , die deut che
Namen und Titel tragen , diese aufgeben und englische
Namen annehmen sollen. Infolge dieses Beschlusses hat
der König den Herzog von Teck zum Marquis , Prmz
Alexander von Teck zum Grafen und Loms und Alexander
von Battenberg zu Marquis ernannt Die Prinzessinnen
Viktoria und Maria Luise von Schl^ wig-Holstem sollen
fortan nur Prinzessin Viktoria und Maria Luise genannt
werden. Außerdem haben auf Wunsch des Königs dre
Prinzessinnen der königlichen Familie , die den Titel Her¬
zogin von Sachsen trugen , diesen Titel abgelegt. - Be¬
kanntlich stammt der König selbst von beiden Elternleiten
her aus deutschem Blut/

Deutschfeindliche Kundgebung in der Schweiz.
Genf , 20. Juni.

Genf war gestern abend der Schauplatz schwerer deutsch¬
feindlicher Ausschreitungen. Das Schild des deutschen
Konsulates wurde von Demonstranten , die nach einer
Protestversammlung gegen den Fall Hoffmann-Grimm vor
das deutsche Konsulat zogen, teilweise heruntergerissen und
die Fensterscheiben eingeschlagen. Die Menge demonstrier.e
eine Stunde lang unter Lärm und Schmährufen und dem
Absingen der Marseillaise vor dem Konsulat. Auch gegen
das türkische und österreichisch-ungarische Konsulat, gegen
deutsche Hotels und deutsche Restaurants fanden Kund¬
gebungen statt. Es kam zu Zusammenstößen mit der
Polizei ; 14 Personen wurden verhaftet.

febUchlag der russischen ,Freiheitsanleihe ".
Stockholm . 20. Juni.

Die provisorische Regierung hatte mehrfach verkündigt,
die von ihr aufgelegte sog. Freiheitsanleihe würde euren
Mindestertrag von drei Milliarden Rubel ergeben. Nach
dem jetzigen Abschluß stellt fick heraus , daß die gesamte
Anleihe nur 1,202 Milliarden Rubel erbracht hat.

Drohende Krisis in Frankreich.
Basel . 20. Juni.

Aus Paris schreibt der Mitarbeiter der „Basler Nach¬
richten", in letzter Zeit träten in Frankreich alle Anzeichen
einer drohenden Krisis hervor. Der Mißerfolg der fran-

- -wüschen Frühjahrsoffensive hat niederdruckend gewrrtt.
Die Ruhe auf dem russischen Kriegsschauplatz« eröffnet«
düstere Aussichten für das französische Volk, das m hefem
Kriege schon so viele blutige Opfer gebracht hatte. Das

|Nab und fern.
O Pflücken von Feldblumen auf Äckern und Wiesen

richtet groben Schaden ■an. Der Landwirtschaftsminister
hat um des Feldschutzes willen darauf hingewiesen, daß
sich strafbar macht, wer unbefugt vor beendeter Ernte über
Wiesen oder bestellte Acker geht usw. Die Futtermengen,
die unmittelbar durch die Entnahme der Blüten verloren
qehen, sind nicht unbeträchtlich. Viel größer noch sind die
Verluste, die der Ernte durch Zertreten der Pflanzen zu¬
gefügt werden. Dringend wird das Publikum auch er¬
sucht. weder Feldblumen noch Obstblüten anzukaufen.

o Barfüßige Beamte . Der Magistrat der Stadt
München gibt in einer Verfügung bekannt, daß die
Beamten in Sandalen mit oder ohne Socken zum Dienst
erscheinen dürfen. Im Jntereffe der Lederersparnis sollten
die Beamten recht zahlreich von dieser Erlaubnis Gebrauch
machen — das sei vaterländische Pflicht.

O Vier Millionen Kilogramm Obstkerne sind im
Sommer 1916 gesammelt worden. Man hat daraus
190000 Kilogramm gutes Speiseöl gewonnen. Bei der
Knappheit an Fettstoffen darf in diesem Jahre kern Kern
weggeworfen werden. Die Emsammlung ist den Land-
räten und Bürgermeistern aufgetragen . Für ein Kilo gut
getrockneter Kirsch- und Pflaumenkerne werden 10 Pfennig,
für Kürbiskerne 1b Pfennig bezahlt.

0  Großfeuer in Brüssel . In der vom belgischen
Roten Kreuz errichteten Sackfabrik ttn Brüsseler Stadt¬
viertel Molenbeek, in der Hunderte bedürftige Belgier be-
schäftigt sind, entstand infolge Blitzschlages ein Großleue^
Verluste an Menschenleben sind nicht,zu beklagen. Durch
den Brand wurde die maschinelle Einrichtung der Fabrik
fast vollständig vernichtet. ^

© Gewaltiges Schadenfeuer in Genua . Wie der
Corriere della Sera " aus Genua meldet, brach in Genua

auf einem Lagerplatz Feuer aus , das sich rasch auf weitere
fünf Lagerplätze ausdehnte . Der Schaden ist sehr g>og,
da erhebliche Mengen von Gummi . Fetten und Holz ver-
nichtet worden sind.

o Schwerer Unfall eines Reichstagsabgeordneten.
Einen schweren Unfall erlitt der Reichstagsabgeordnete
Pfarrer Brandys in Dziergowitz (Kreis Kosel). Er wollte
in der dortigen Kirche den Kronleuchter herabziehen; dabet
stürzte der 12 Zentner schwere Leuchter hinunter und ver-
letzte ihn an Kopf und Füßen erheblich. Der Geistliche
wurde sofort nach Ratiborhammer m ärztliche Behand¬
lung gebracht. Der Absturz des Kronleuchters wurde da-
durch verursacht, daß vor einigen Tagen die Glocken der
Kirche abgenommen wurden , wobei sich die Verankerung
des Leuchters gelöst hatte. Paul Brandys , der im
48. Lebensjahre steht, vertritt seit 1907 den Wahlkreis
Oppeln im Reichstage und gehört der Polensraktwn an.

o Ei » großer Waldbrand , bei dem bisher 200 Morgen
Wald ^ errichtet wurden , wütet in der Umgegend von
Landsberg a. d. Warthe . Der Brand wurde durch eme
weggeworfene brennende Zigarette verursacht. Die Feuer-
wehren und das Militär aus den umliegenden Ortschaften
konnten nach langer Arbeit das Feuer auf seinen Herd
beschränken; gelöscht werden konnte das Feuer aber bis
jetzt noch nicht. - Durch einen anderen großen Brand,
der schon seit mehreren Tagen wütet , letzt aber erst zur
höchsten Ausdehnung gekommen ist, sind in der LMmger

© Rur viermal wöchentlich Zeitungen in Frankreich,
Die französischenZeitungsverleger haben beschlossen, den
Preis für die Zeitungsnummer von 5 auf 10 Centimes jtt
erhöhen. Die Zeitungen erscheinen nur viermal wöchent.
lich und zwar im Umfange von nur .zwei Seiten.

o  Ein mutiges Mädchen. Der 24 jährigen Christine
Bromkamp aus Marl bei Recklinghausen wurde von;
Kaiser das Verdienstkreuz für Kriegshilfe verliehen, weil
mit ihrer Hilfe fünf entwichene russische Kriegsgefangene
wieder ergriffen und dem Gefangenenkommando zugeführt
werden konnten. Sie sah an einem Abend, als sie allein
im Hause war , durch das laute Bellen des Hundes auf¬
merksam geworden, fünf Russen auf dem Hofe. Kurz ent¬
schlossen holte sie ein geladenes Gewehr, trieb die Ge¬
fangenen in eine nahe Werkstatt und hielt hier Wache, bis
die Mutter erschien und Hilfe für die Festnahme der
Kriegsgefangenen holen konnte.

© Regen in Ungarn . Aus Budapest wird berichtet;
Aus allen Landgemeinden, namentlich diesseits und jen.
seits der Donau , in der Theißgegend, jenseits des König¬
steiges und in Südungarn kommen Nachrichten, nach denen
in den letzten Tagen ausgiebige Regenmengen nieder,
gegangen sind. U

© Die große Explosion im Petersburger Hasen,
durch die, wie vor kurzem berichtet wurde, viele Personen
getötet worden sind, ist neueren Nachrichten zufolge durch
eine Entzündung großer Mengen englischer Explosivstoffe,
die dort aufbewabrt wurden , herbeigeführt worden.

a Gegen Preistreiberei in Bienenhonig . Die wieder
einsetzende spekulative Preistreiberei in Bienenhonig wird
es voraussichtlich nötig machen, in nächster Zeit Höchst
preise für Honig festzusetzen. Zugleich sollen alle bisher
über Höchstpreis abgeschlossenen Verträge über Lieferunz
von Honig für nichtig erklärt werden. Vorsicht bei Ab-
fchluß solcher Verträge ist also schon jetzt zu empfehlen

□ Ausländsbriefe . Da in letzter Zeit wieder hau"
Ausländsbriefe angehalten werden mußten, sei nochn»
darauf hingewiesen, daß. wer in das Ausland schreibt-
vermeiden will , daß seine Briefe nur mit Verzögerung __
; rhaupt nicht befördert werden, folgendes beachten muh;
1 . Deutlich schreiben ! Unleserliche Briefe können nicht >>-
fördert werden. 2. Nicht quer schreiben! 3. Kurze Bri
Es sind zwar im allgemeinen Privatbriefe bis zur Lä
von vier Oktavseiten zugelassen, dabei ist aber Bor .,
fetzung, daß die Briefe nicht mit kleiner Schrift geschrie
sind, und daß sie so weiten Zeilenabstand haben, daß
Übersichtlichkeit nicht beeinträchtigt ist. 4. Die Brief,
schlüge dürfen nicht gefüttert sein. 5. Die Briefumsch'
müssen offen bleiben. 6. Absenderadresse angeben! 7. ?
stift- und Tintenstiftschrift vermeiden! 8. Aufgekl
Photographien werden nicht befördert.

□ Ersparnis an Pntztüchern . Die liebe alte Gewo
beit läßt heute in der Wirtschaft noch vieles gescheh
was sich mit der Knappheit an Materialien nicht ve«
baren läßt . Ein Kapitel ständiger Sorge sind rn i,
Haushalte die Putztücher, trotzdem doch m den mei
Fällen Zeitungspapier als Putzmittel die namlu
Dienste zu leisten pflegt. Zum Putzen der Fenster r
Beispiel ist zusammengeballtes Zeitungspapier , !
ma/vorher in lauwarmes Wasser getaucht hat. dm
aus verwendbar . Sind die Fensterscheiben etwas,
trocknet, so wische man sie mit lose geknh
Keftuna'svapier ab Auf dieselbe W-ise. können Spieße!
scheiben ger'einigt werden. Messinggegenständealler ArtliijeiucH o_ TTumn mrtn neBSS"iS ®ta5TebeutTublämeZ wenn man sie
Zeitungspapitt säubert. Der noch warme Herd . erh°

L mit angefeuchtetemPapier abgewaschen wird, e
S , Lbttes Aussiben . Zinkgefäße. Spültische uB-
kämmen einen sehr schönen Glanz , wenn man sie
Zeftungspavier abreibt . Auch Messer und . Gabeln
nach dem Putzen mit Zeitungspapier zu lremigen. L
zutage L man eben die Pflicht , auch in den Nem
Dingen des täglichen Lebens zu sparen, wo sich die 3J
lickckeit dazu bietet. _

□ Schonung des Schuhwerks . In dieser Zeck
Lederttiapphei? ist es doppelt angebracht, unseren Stieß
die sorgfältigste Behandlung angedeihen zu lauen»
iede Beschädigung zu vermeiden. So pflegen mc
Leute worauf von sachverständiger Seite hingen,
S ; 7s meistens zu wenig zu beachten, ob
dinrieben von Knopf- und Schnurschuhen der
S mm  Mannte Untng-nd
Sr abgerissene Schnürsenkel zusammenzuknoten. >
den Fuß in einen derartigen Schuh hinemzubekommen
natürlich ein Zwang notwendig . Dadurch wird das J .
futter zerrissen, und die Lederkappe liegt frei und offen
Natürlich wird hierdurch die Strumpfferse durchgescheu

empfindliche Schmerzen zur Folge hat.
M ? JÄÄft ® Mit de- Ansb -Nmn - -»'
©tiefet entgegenfteflen, erscheint es wohl angebracht, ^
Wink zu beachten.

□ Preistreiberei bei Obstpachtungen . Vom
wucheramt wird geschrieben: Die Preise fürObstpachl
die gegenüber den Friedenspreisen schon un vergavg
Jahre eine tthebliche Steigerung erfahren hatten, w
jetzt vielfach zu einer Höhe emporgetrieben, die dura
gerechtfertigt ist. Bedauerlicherweise scheinen zu«
auch die Gemeinden  aus der Lage Vorteil zreve'
wollen, statt bei der Verpachtung der Obstnutzungen
Jnnehaltung angemessener Grenzen regelnd aut o
gemeine Preisbildung miteinzuwirken. Muffen swo»
durch die Gestehungskosten des Obstes steigen, so m
Erhöhung des Verkaufspreises auch daraus zu
daß die Verkäufer dazu neigen, ihren Verdienst naw
zenten des Einsatzes zu bemessen. Das ist bei Der
wärtigen Notmarktlage unzulässig, muß, wie im ^
zu begründeten Klagen der Verbraucher und
zum sttafrechtlichen Einschreiten wegen Kriege
führen. Das Kriegswucheramt ist deswegen an
ständigen Verwaltungsstellen mit der Anregung
getreten, ihrerseits auf die Gemeinden entsprewena
wirken.

Berantwortlich: Adam  Etienne , Oestrich-



„ ÖCI Müllgrube zu oerköstfgen , unmenschliche Be-
Adlung , systematische Grausamkeiten , Körperstrafen.
Lten , Handschellen . Hetzen mit Hunden , Aufhängen,
^euzigen , Untertauchen in kaltem Wasser , Erschießen usw.

vierte Teil des Gesamtbestandes der 2 Millionen
Äscher Gefangener in Deutschland sei so bereits vom

zum Tode befördert.
X Die Nordd. Allg. Ztg . stellt demgegenüber fest, daß es

«i hier um eine englische Lügenpropaganda handelt , mit
durchßÄtlgen Beweggrund , die öffentliche Meinung in

^fland neu zu erregen . Jeder verständige Mensch könne
he haarsträubenden Gerüchte nur mit Kopfschütteln und
einem Lächeln zur Serie legen.

Hetßngwrs ais verloren zu oerracylen . Die engltlchen Fischer¬
fahrzeuge Ocean . Pnde ' . „Onward ". „Torbay ' und . Laß
Canad such gesunken, ebenso die vier französischen Fischer-
fahrzeuge „EugemeMathllde *. . Francoise Georgette ' . . Dt 1065'
und . Madelerne ' . Ferner sind folgende skandinavische Schiffe
zum Sinken gebracht : . Slgrun Svendrup ' . . Sylvia ' , . Vi-naes und . Candace.

Der Krieg zur See.
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durt» U-Boots , das am 16. Mai d. I . den norwegischen
,2 »̂WMEr „Thorium vor dem Langesundfjord als Prise auf

f^eue O-Koot -Crfoige.
Amtlich . V/.T.B.  Berlin , 19. Juni.

Atlantischen Ozean : 24 00Ü Brntto Register-
_ Unter den versenkten Schiffen befanden sich u . a.
große bewaffnete englische Dampfer , von denen zwei
' Zerstörer gesichert waren , und der italienische

tser „Amor * (3473 Br .-Reg . -To .) mit 5000 Tonnen
« >e.

Der Ebef des Admiralstabes der Marine.
Zwei feindliche !l-Bootjäger versenkt.

Samt dem von ihnen begleiteten Tmppendampfer.
Dem Madrider „Jmparcial " zufolge hat ein U-Boot in
Rahe von Kap Sparte ! (Nordspitze von Marokko) den
lischen Transportdampfer „A. G. 240 " (8000 To.)
Truppe» und Kriegsmaterial für Saloniki versenkt.

„ Dampfer wurde von vier U-Bootjägern begleitet, von
ic« zwei gleichfalls untergegangen sind, zwei mit schweren
chädigungen davonkamen.
Madrid, 19. Juni . In der Nähe der Ebromündunĝ sind
bewaffneten italienischen Dampfer „Fert " (5567 Br .-To .)
.Sitte ' (1998 Br .-To .) mit 9000 Tonnen Benzin , Eisen
Kohle von New Orleans nach Genua unterwegs versenkt

n- — Acht Seemeilen von Huelva entfernt versenkte ein
jt den norwegischen Dampfer . Simba ' (5800 To .) mit
Koblenladung von Liverpool nach Gibraltar . — In der
von Alicante kam es zwischen einem U-Boot und einem
Azug von zehn Dampfern zu einem heftigen Kampf.

. :e Einzelheiten fehlen.
Rewtzork, 19. Juni . Das Staatsdepartement erfährt, daß
amerikanische Petroleumdampfer „Moreni " (4000 To .) von
m deutschen U-Boot nach einem Kampf , bei dem über
Kanonenschüsse abgegeben wurden , in Brand gesteckt und
lenkt wurde. Bier Amerikaner wurden getötet.
London, 19. Juni . Die Regierung bestätigt die Versen-

4 des Truppendampfers „Cameronian " (5861 To .) im öst-
>m Mittelmeer am 2. Juni . 62 Mann der Truppen und
ts  Besatzung, darunter der Kapitän werden vermißt.
Rotterdam , 19. Juni . Die Blätter melden, daß das

inländische Segelschiff „Albertine Beatrice ", das am
Kbruar mit 8000 Ballen Tabak von Soerabaja nach

dam ausfuhr . am Freitag versenkt wurde . Die Besatzung
in Plymouth gelandet.
] Starke Zunahme der Schiffsverluste.

Zm französischen Marineministerium wurde den Prefse-
lern mitgeteilt , die Versenkungen durch den U-Boot-

!batten im Laufe der letzten Woche wieder ganz äußer¬
lich zugenommen . Die Schiffsverluste erreichen in

Moche wieder den Durchschnitt des Monats April.
Marinefachleute der französischen Blätter , Konter¬
lai Degoyy in der „Libertö * und der frühere Unter»
'ekretär der Handelsmarine De Moncil in Paris¬
begleiten diese Mitteilung mit bitteren Kommentaren

den Optimismus ihrer Kollegen , die bei jedem Sinken
Verlustziffern vom Zusammenbruch des U-Boot -Krieges
Watzt hätten.
D Ein deutsch-norwegischer Zwischenfall.
An norwegischen Storthing ist an dem Verhalten desHMn lT - )Rrt am . a cwi _ i c rv -r <

Auch die „Standard -Schiffe* zwecklos.
Nachdem eben erst das amerikanische Holzschiffbau-

Programm aufgegeben worden ist, scheinen nunmehr auch
die englischen Plane zur Erbauung von Standard -Schiffen
erschüttert zu sein. Der „Glasgow Herald * schreibt : „Der
Mann der Praxis weiß ganz genau , daß der Bau von
„Standard -Schiffen letzt nur wenig oder gar nichts für
die unmittelbare Erleichterung der Wirtschaftslage leisten
kann . Die Standard -Schiffe kommen zu spät und zu
langsam . Es wird darauf hingewiesen , daß man lieber
zahlreiche kleine und schnelle Fahrzeuge bauen soll. Aber
hierzu sind nach den Angaben des „Glasgow Herald * um¬
fassende Veränderungen in der technischen Organisation
der englischen Industrie notwendig.

Französischer Minensucher in die Luft geflogen.
Die Pariser Agence Havas teilt amtlich mit : Der

Dampfer „Anjou *, der den Auftrag hatte , treibende Minen
iin Gascogner Golf zu zerstören , ist am 17. Juni auf eine
dieser Minen gelaufen und gesunken . Sieben Mann
wurden durch die Explosion in der Maschine getötet.

politilcke Rundfcbau.
Deutsches Reich.

+ Ein Bund deutscher Kleinhandelsverbände des
Tcxtilgewerbes ist in Berlin gegründet worden . Die
Versammlung war aus allen Teilen Deutschlands beschickt.
Der neue Bund stellt sich zur Aufgabe , die . Interessen des
Textilgewerbes innerhalb des Kleinhandels gegenüber der
Gesetzgebung , den Regierungen und der Öffentlichkeit zu
vertreten , sowie Angriffe und Übergriffe und Aus-
wüchse von Konventionen zu bekämpfen . Ein wirt¬
schaftlicher Geschäftsbetrieb des Bundes findet nicht statt.

über ein Erfolg zu erzielen . Ihre Namen müssen auch
noch nach dem Kriege jederzeit mit Verachtung genannt
werden . Die Wucherer sollen doch ja nicht glauben , daß,
wenn erst einmal der Friede wieder eingekehrt ist, man ihre
Verbrechen mit dem Mantel der Nächstenliebe zudecken wird
und sie ungeschoren den dem Volke abgepreßten Wucher-
gewinn genießen können . Mit Fingern muß man im Frieden
auf sie deuten als den inneren Feind , der sich nicht gescheut
hat , in den schwersten Zeiten , die je das deutsche Volk
heimgesucht haben , den Bolksgenosien heimtükisch in den
Rücken gefallen zu sein . Beiträge für die Liste, insbesondere
Nachrichten über Verurteilung und Ausschaltung von Wucherern
aus dem Handel , wolle man unverzüglich der eingangs
genannten Zentralstelle übersenden.

* Aus dem Rheingau , 20. Juni . Im Einvernehmen
mit dem Gouverneur der Festung Mainz hat der stellver¬
tretende kommandierende General des 18 . Armeekorps Ziffer
4 der Verordnung des stellvertretenden Generalkommandos
vom 2. Februar 1916 mit Rücksicht auf die Einführung
der Sommerzeit dahin abgeändert , daß Jugendlichen der
Aufenthalt auf den S t r a ß e n und öffentlichen Plätzen in
der Zeit bis 1 . Oktober bis 10 Uhr abends gestattet wird.

u Tmnpte:
lUI weil er keine Papiere führte , scharfe Kritik geübt

Ä d. Ä ^ " Zuständiger deutscher Seite wird jetzt festgesiellt.
S not& der Ortsbestimmung des U-Bootskommandanten der

.1* *1? wehr als drei Seemeilen von der norwegischenstkA 7e' also außerhalb des norwegischen Hoheitsgebiets, ange-
erhA Kurz nachdem das Unterseeboot weggetaucht
rd . ein ^ Aktien zwei norwegische Torpedoboote die unter deut»
sw- bkAilagge fahrende Prise an und veranlaßten die nor-

Schiffsbesatzung, die deutsche, Flagge niederzuholen
n iii'fcR “nnfurg .-<y ^ -i ^ ffvd zu nehmen . Der Führer der nor-

(Vufr t!! v ©fretttofte erklärte dem Kommandanten des in-(Vui> l  Ti ^ueturuue ertiarie oem Kommanoanten des IN»
* v lefeof Zwischenfalles wieder aufgetauchten U-Bootes,

ie roL »Ln Aufbringung innerhalb der norwegischen Küsten-
' .-„Er erfolgt sei, und verlangte unter Androhung von

ffengewait die sofortige Freigabe der Prise . Dem-
!}?er  v ^ wies der deutsche Kommandant auf seine ein-
'«nere Ortsbestimmung und stellte anheim , den norwegi-
tzrotest auf dem diplomatischen Wege einzulegen. Nach

;I etl  Arhandlungen , die sich ohne die grobe Ruhe des
!? EN Kommandanten zu einem sehr ernsten Zwischenfall

gestalten, können, ließ der norwegische Führer die
wg der Freigabe der Prise fallen , wobei er zugab.

^Ortsbestimmungen der beiden Torpedoboote um eine
«eemeile voneinander abwichen. Auch die norwegische
wng gab erst zu, daß die Aufbringung außerhalb der

Deemellen-Grenze stattgefunden habe ; seit -dem 15. Juni
anderer Auffassung. Die norwegische Besatzung

Ä.s hfl "ps der Reise nach dem deutschen Prisen»
^ÄErbolt aufgelehnt und konnte nur durch Drohung
» lLaffe m Ordnung gehalten werden . Ein Kriegs¬

wird über die Angelegenheit entscheiden.

Österreich - Clngarn.
X Der bulgarische Ministerpräsident Äadoslawow ist

zu mehrtägigem Aufenthalt in Wien eirigetroffen , um dem
Kaiser seine Aufwartung zu machen : dem Minister des
Äußern seinen Antrittsbesuch abzustatten und bei dieser
Gelegenheit mit ihm die laufenden politischen Angelegen¬
heiten zu besprechen . Radoslawow war am Dienstag
abend Gast des Ministers des Äußern , mit dem er Mitt¬
woch vormittag eine Beratung haben wird . Am Mittag
werde Radoslawow sodann von dem Kaiser und der
Kaiserin m Audienz empfangen und zur Frühstückstafel
zugezogen.

X Dm Rücktrittsgesuch des Gesamtkabinetts ist vom
Kaiser Mit dem Auftrag zur Umbildung des Kabinetts
an den Ministerpräsidenten Clam -Martinitz beantwortet
worden . Bei den Verhandlungen , die sofort einsetzten,
ei hoben die Polen die Forderung , daß der neuen Regie-
rung kein ^Mitglied des Kabinetts Stürgkh angeboren
dürfe und der Besitzstand der Polen im Kabinett gewahrt
bleibe . Auch erne Reihe volkswirtschaftlicher Forderungen
wurde gestellt . Die Polen verlangen ferner die Über¬
lassung von zwei Ministersitzen , nämlich die Wiederher¬
stellung des Mlnisterpostens für Galizien und die Ein-
raumnng eines Fachministeriums . Die Südslaven.
Tschechen und Lattner haben sich zu gemeinsamem Vor-
gehen zusammengetan . Eine Lösung der Kabinettsfrage
dura , Umbildung wird unter solchen Umständen nur als
eine Übergangserscheinung angesehen.

Srlechenlrnci.

*Let  Telegrammen unterhandeln die Alliierten
über die Einsetzung einer Provisorifchen Regierung nt

unter der Leitung der Ententemächte . Nach
Meldungen englischer Blätter aus Griechenland hat die
Einsetzung des neuen Königs unter den Venizelisten grobe
fH hervorgerufen . Zwischen Zaimis und dem
aeleist.E/' ^ E ^ er Rapulis wurden Verhandlungen ein-

Aufnahme von zwei Venizelisten in das

die Änt ^ ausbretten .̂ starke Gegenbewegung gegen

Lokale u. Vermischte Nachrichten.
** *

enb

Clnfere U-Bootc am Merk.
Amtlich . V/.T.B.  Berlin , 20. Juni.

Tätigkeit unserer Unterseeboote sind in
Elchen Sperrgebieten neuerdings 26000 Br .-Reg .-To.
-wrel worden.

Eines unserer im Mittelmeer operierenden Unter-
^Kommandant Oberleutnant zur See Klatt , oer-
unn uachts südlich der Straße von Messina
uovekannten bewaffneten Dampfer von 4000 To . und

6. nachts in derselben Gegend zwei stark ge¬
ldliche Geleitzüge an . In einem Zeitraum von

stunden wurden aus dem einen Geleitzug , der
Ampfern bestand , die beiden größten , von

und 4000 To ., und aus dem anderen von zwei
von 5000 To . abgeschossen. Alle

" « chiffe waren auffallend ttef beladen . '
Chef des Admiralstabes der Marine.

Tunt . Das Ministerium teilt mit : Nach
Gesandffchaft in London ist

.Astloantyr ' auf der Fahrt von Schweden
"atzun° der Nordsee veffenkt worden . Ein Mann

niM Z  umgekommen , der Rest in Newcastle gelandet.
m Bergen telegraphiert , daß der dänische

k - mit Kohlen auf der Fahtt von England
saugen , in der Nordsee versentt worden sei. Sechs

Mtzung sind umgekommen , der Rest ist in Bergen

.Nach dem . Maasbode ' sind die(1004 To .) . und . Hermes ' (3597 To .) aus

Oestrich , 20.  Juni . Heute Nachmittag siel in der
Nähe des Rheinkrahnens das 7jährige Töchterchen der '
Familie I a k o b W a g n e r aus Unvorsichtigkeit die Böschung
hinunter in den Rhein und verschwand sofort in den Fluten.
Hüfe konnte dem Kinde nicht mehr gebracht werden . Die
Leiche ist noch nicht geländet.

X Oestrich , 2 t . Juni . Heute am 2 t Juni haben
wir den längsten Tag im Jahre und die kürzeste Nacht,
von jetzt an werden die Tage wieder kürzer . Die Sonne
hat ihren nördlichsten Ausgangspunkt erreicht ; von nun an
»erlegt sie ihn wieder weiter nach Süden

* Eltville , 21 . Juni . „Elt*  als Abkürzung für
Elektrizität,  ist , neuerdings im amtlichen und ge-
schästlichen Verkehr üblich geworden Man sagt nicht mehr
„Elektrizitätswerk *, sondern kurz „Eltwerk " und spart dabei
zehn Buchstaben . Es kann nicht geleugnet werden , daß
diese Abkürzung sich sehr bequem schreibt und auch spricht;
man kann viel leichter Elt als Elektrizität sagen . Man
probiere es nur einmal ! Wenn man bei einer Unterhaltung
zehn- oder zwölfmal Elektrizität sagen soll, so ist das
schließlich eine zungenbrecherische Uebung . Bei der Abkürzung
E l t dagegen ist man zu einem an Buchstabenzahl genau
gleich kurzen Wort gekommen wie bei Gas.

-i- Aus dem Rheingau , 20. Juni . Am 25. Juni
feiern die Hebammen Frau M e t h in Neudorf , Frau
W i n d o l f in Hattenheim , Frau Brüder  in Aßmanns-
hausen , ihr 25jähriges Dienstjubiläum  als Heb-
ammen . Möchten sie ihren schweren aber ehrenvollen Beruf
noch recht viele Jahre in voller Gesundheit ausüben.

* Aus dem Rheingau , 21. Juni . Verachtung
den Wucherern überden Krieg hinaus!
Die „Zentralstelle zur Bekämpfung der Schwindel-
firmen*, Lübeck, hat es sich auch zur Aufgabe gesetzt, mög-
lichst alle Firmen und Personen zu vermerken, die heute
die Zeit für gekommen erachten, um aus der herrschenden
Notlage unangemessen hohe Gewinne einheimsen zu können.
Die Liste soll nicht nur für die Kriegszeit, sondern auch für
die kommende Friedenszeit von Wert sein. Nur mit der
größten Rücksichtslosigkeit ist nämlich den Wucherern gegen-

Monopolisierung der Weineinfuhr.
Die „Deutsche Weinzeirung" meldet aus Berlin, eine

Vertreterversammlung der beteiligten Verbände und die
Regierung hätten grundsätzlich die Monopolisierung der
Weineinfuhr beschlossen. Der Einkauf im verbündeten und
neutralen Ausland sowie die Verteilung an Heer und Wein-
Handel soll einer neuen Kriegsgesellschaft übertragen werden.

T Frei -Weinheim , 19. Juni . Der Sekundaner
Paul Lang aus Bingerbrück hat ein junges Mädchen aus
Ingelheim , das sich zu weit abseits vom eigentlichen Bade-
betrieb in den Rhein gewagt hatte , vom Tode des Ertrinkens
gerettet.

* Wiesbaden , 21 . Juni . Wie Auslandsmehl
entsteht,  zeigt eine Verhandlung vor dem Wiesbadener
Schöffengericht : Der Müller Christian Jesaias in Auringen
hat sich gegen die Kriegsbestimmungen vergangen , indem er
das Produkt des ersten Mahlprozcffes dem Mehl entzog
und dieses dadurch erheblich in seinem Nährwert herunter¬
setzte. Wider einen deswegen gegen ihn ergangenen Straf,
beseht über 60 Mark hatte er die richterliche Entscheidung
angerufen , welche jedoch gegen ihn ausfiel ; die Strafe wurde
bestätigt . Das Mehl , welches der Müller dem übrigen
Mehl entzogen hatte , wird , wie unlängst erst durch einen
Gendarm sestgestellt werden konnte , zum Preis von 3 Mk.
für das Pfd . in der Hauptsache Wiesbadener Hotels und
Badehäusern als Anslandsware geliefert.

Höchst , 18 . Juni . Hier ist man einein umfangreichen
Handel mit Brotkarten,  der sich auf zahlreiche
Ortschaften der Umgebung erstreckte , auf die Spur gekommen.
Die Seele dieses Geschäfts war der Arbeiter Gaczschuck.
Für jede einzelne B' rot karte,  die er verkaufte,
erhielt er die Summe von  3 , 5 0 M k. Drunter tat
er 's nicht , halle es auch nicht nötig , da die Nachfrage das
Angebot fortgesetzt überstieg . Woher Gaczscheck, der den
Handel schon wochenlang betrieben hatte , die Brotkarten
bezog, konnte noch nicht ermittelt werden , da die Unter¬
suchung noch nicht abgeschlossen ist.

* Frankfurt a . M ., 18 . Juni . Das Wolf ' sche Schuh-
Warenhaus in der Reineckstraße wurde während der Mittags-
pause von Einbrechern heimgesucht , die für etwa 3 0 0 0
M k. S ch u h w a r e n st a h l e n . — 300 erholungsbedürf,
tige Schulkinder traten heute früh  die Reise zu einem
längeren Landaufenthalt nach Thüringen an.

^ * Frankfurt a. M ., 18. Juni . Zwei Schwestern
machten Sonntag abend mit einem Soldaten eine Ruder¬
partie auf dem Main Als die 18jährige Margarete Eifert
selbst rudern und zu diesem Zweck mit dem Soldaten den
Platz tauschen wollte , stürzte sie ins Wasser . Das Boot
kippte um , der Soldat und die ältere Eifert konnten sich
ans Land retten , Margarete  Eifert aber verschwand
in den Fluten

* Forderungen der Eisenbahner . In einer Bezirks-
Versammlung des Verbands deutscher Eisenbahn Handwerker
und -Arbeiter , die gestern in Mainz stattsand , wurde folgende
Entschließung  angenommen : „Die Bezirksversammlung
Mainz des Verbandes deutscher Eisenbahn -Handwerker und
-Arbeiter (Sitz Berlin ) beauftragt einstimmig sowohl den
Bezirksvorstand , als auch den neugewählten Direktionsaus¬
schuß, ungesäumt bei der Elsenbahndirektion Mainz folgende
drei Forderungen  zu vertreten : 1. Ausgestaltung
der Februar -Lohnregulierung zu einer allgemeinen Lohn-
erhöhung  von 33 l/s Prozent für alle Handwerker , Hilfs-
beamten und Arbeiter . 2 Ausbauderlaufenden Teuerungs-
bei Hilfen  unter Anpassung an die fortschreitende Teuerung.
3 . Bewilligung außerordentlicher Teuerungs-
Zulagen  in besonderen Notstandssällen Unter den jetzigen
geringen Löhnen , welche hinter den Löhnen der Privat-
arbeiter um ein vielseitiges zurückstehen, leitet die Leistungs-
fähigkeit der Eisenbahner , daher erfordert das vaterländische
Interesse die schnellste Erfüllung dieser drei Forderungen .*

*) Eine lockende Anzeige . Der Anzeiger in Gries¬
heim  bei Darmstadt bringt nachstehendes Angebot: „Wer
mäht sofort einen halben Morgen Wiese gegen ortsübliche
Taxe und zwei Pfund Hausmacher - Wurst ."

* Der heißeste Iunita , seit 1848 soll, wie aus Berlin
gemeldet wird, ver vergangene Sonntag gewesen sein.

* Der Honigpreis . Als Preis für ein Pfund
Schleuderhonig  hat der Bienenzüchterverein für den
Regierungsbezirk Kassel 3 Mark festgesetzt.

Verantwortlich : Adam Etienne , Oestrich.

vlch-ttellieigttmg.
Montag , den 25. Inni d. Is .» vorm. 10'/, Ahr,
läßt die Firma Johann Klei « , Johannisberg , auf der
Elstermühle (Spahnsmuhle ) bei Joyannisverg

4 ttächiige Mtrfnder
Simmenthaler Rasse, öffentlich versteigern.



Hilfsdienstpflicht.
Mehrfach sind Klagen folgenden Inhalts geäußert

worden:
Bekanntlich beginnt das den Einberufungsausschüssen

gemäß ß 7 de» H.G .B . übertragene Heranziehungsgeschäft
damit , daß die Einberufungsausschüsse den einzelnen Hilfs¬
dienstpflichtigen , welche sie zum Hilssdienste heranziehen wollen,
eine besondere schriftliche Aufforderung zugehen lassen. Der
aufgeforderte Hilfsdienstpflichtige besitzt alsdann noch die
Freiheit , sich selbst Hilfsdienstarbeit zu suchen. Erst wenn
eine Beschäftigung im Hilfsdienste nicht binnen 2 Wochen
nach Zustellung der Aufforderung herbeigeführt worden ist,
— worüber der Hilfsdienstpflichtige gemäß 8 11 der Bundes-
ratsverorbnung vom 30 . 1. 19,7 unverzüglich dem Einbe-
rusungsausschuffe Mitteilung zu machen hat — , setzt der
eigentliche Zwang des Gesetzes ein ; nunmehr kann der Hilss-
dienstpflichtige durch den Einberufungsausschuß zu einer be-
stimmten Beschäftigung im Hilfsdienste „überwiesen " werden.
Leider wird mit der dem Hilfsdienstpflichtigen hiernach ein-
geräumten Freiheit oft Mißbrauch getrieben . Und zwar in
der Weise, baß der Hilfsdienstpflichtige zwar zunächst eine
Beschäftigung im Hilfsdienste annimmt , diese Beschäftigung
aber schon nach kurzer Zeit wieder ausgibt.

Das Gesetz gibt aber die Mittel in die Hand , auch
solchen bedauerlichen Erscheinungen wirksam zu begegnen.

Zunächst ist kein Zweifel , daß derjenige Hilfsdienstpflichtige,
welcher einmal die besondere schriftliche Aufforderung er-
halten hat , nicht ein zweites Mal aufgefordert zu werden
braucht . Er steht nunmehr dem Einberusungsausschuß zur
Verfügung und kann sofort zu einer bestimmten Beschäfti-
gung im Hilfsdienst überwiesen werden . Die vorherige Auf¬
forderung zum freiwilligen Eintritt in eine kriegswichtige
Beschäftigung ist eine Rechtswohltat , die jeder Hilfsdienst-
pflichtige nur einmal genießt ; sie ist verbraucht , wenn er
einmal aufgesordert worden ist, und der Zwang des Gesetzes
greift nunmehr Platz.

Freilich besteht die Gefahr , daß ein Hilfsdienstpflichtiger,
wenn er nun einmal kein Verständnis für derartige vater¬
ländische Pflichten besitzt, wiederum hilfsdienstpflichtig wird,

indem er die Stelle , der er überwiesen wird , wiederum
verläßt . Es entsteht die Frage , ob er unter solchen Um-
ständen nicht nach 8 18 Nr . l des H.D G . bestraft werden
kann . Diese Frage muß unbedingt bejaht werden , wenn aus
der Art , wie der überwiesene Hilfsdienstpflichtige die Arbeit über-
ernommen und dann alsbalü wieder aufgegeben hat , geschlossen
werden kann, daß er der Ueber -weisung nur zum Schein geharcht,
seine Pflicht — gegenüber dem Vaterlande ! — nur äußerlich
erfüllt und etwa »on vornherein die Absicht gehabt hat , die
Beschäftigung im Hilssdienste sobald wie möglich wieder
aufzugeben . Noch näher liegt dieser Schluß , wenn etwa
der Hilfsdienstflichtige dieses Spiel der scheinbaren
Uebernahme und alsbaldigen Wiederaufgabe eine Be¬
schäftigung im Hilssdienste mehrere Male hinter-
einander ausübt . Man darf wohl überzeugt sein, daß
sowohl die Anklagebehörden als auch die erkennenden Ge¬
richte nicht zögern werden , in solchen Fällen anzunehmen,
daß der Tatbestand des 8 18 Nr . 1 erfüllt ist, insosorn der
Hilfsdienstpflichtige der Ueberweisung zu einer Beschäftigung
überhaupt nicht nachkam oder sich beharrlich weigerte , die ihm
zugewiesene Arbeit zu »errichten . Die Versuche , ein Strafgesetz
zu umgehen , haben erfahrungsgemäß gegenüber der Wach¬
samkeit unserer Justizbehörden einen schweren Stand.

□ Zahlung rückständiger Löhnung an Verwundete.
In den Kreisen der verwundeten Soldaten bestand Unklar¬
heit, welche militärische Stelle die Truppenlöhnung , deren
Auszahlung infolge der Verwundung unterblieben sei, zu
gewähren habe, und wie lange die Löhnung an Mann¬
schaften im Lazarett nach den Sätzen für mobile Truppen¬
teile geleistet werde. Auf eine Eingabe des Reichstagsabgeord¬
neten Marquart in Leipzig hat das königl. preußische'Kriegs-
ministerium diese Angelegenheit klar-gestellt.^ Nach den
geltenden Bestimmungen ist di? fragliche Löhnung nicht
nur für das laufende Monatsdrittel , sondern für die ganze
Zeit der unterbliehenen Abfindung in allen Fällen vom
Lazarett nachzuzahlen. Diese Abfindung der Mannschaften
während ihres Aufenthaltes in einem Lazarett mit der
Löhnung erfolgt nach den Sätzen für immobile Forma¬
tionen erst mit dem ersten Tage des Monatsdrittels,
das auf den Tag der Aufnahme in das Lazarett folgt.
Bis dahin haben die verwundeten Soldaten Anspruch
auf die Löhnung pach den bisher bezogenen Sätzen.

(Nr. 320 .)

Nr. 6*86.
» «reiht» Llusenkleid.

Lin wort über de
Kinderkleidung.

Ls ist jetzt unser« Pflicht. ,
und jedes auszunutzen, und das n
nur in bezug auf Lebensmittel,
auch auf unsere Kleidung. Daß bh,
oft gar nicht unangenehm, geschw«!
denn schwer zu bewerkstelligen\
zeigt unsere Vorlage, die aus ein
alten Kantenkleid gearbeitet
Im allgemeinen wußte man fafl
mit derartigen Kleidern, sobald
von „Stau HToöe“ abgetan roa
nicht viel anzufangen. Ivollte >„
fie, sobald sie unmodern geword
noch verwenden, hätte man sich la '
lich gemacht, keute läßt sich
aus ihnen noch mancherlei herft.^ ^
So wurde, wie gesagt, unser hübsch«̂
Kinderkleidchen aus einem vertragenen.
Srauenkantenkleid gearbeitet und dj,
Kanten , wie die Vorlage zeigt, vev
wendet. Um die viereckige paffe I
reizenden Llufenkleides wurde t. >ltr
Kante gesetzt, die mittlere Bahn, eine
Puffe und der Aermelbefatzsind da
raus gewonnen und auch der unter
Rockrand zeigt die gleiche Verzierung.
Statt der hier veranschaulicht̂,
Doppelpuffen läßt sich der Aermel
auch mit einer  Puffe machen. T'
hübsche Kleidchen, daß anstelle
Kanten auch eine einfache Stickerei
erhal -̂n kann , ist mit kaffe ein«
Lav«'^ . Schnittes von jeder Sra».
selber ru arbeiten. Schnitt in 32,
34, 36, rS cm halber Oberweite 75 Pf.
Su beziehen von der Modenzentrale,
Dresden-Ü. 8. k . <8.

Verantwortlich : Adam Etienne,  Oestrich.

Eiektr . Install .- Mlaterial
Flach , Wiesbaden, ÄSÄ 7«

Kreisvertand für Handwerk und Bewerte
im Rbeingaukreis.

Einladung zur Hauptversammlung
am Sonntag , den 24 Juni , nachmittags 3 Uhr , im

Restaurant „Rheingauer Hof " in Winkel.

Tagesordnung:

1. Errichtung einer Krankenkasse für selbständige Ge¬
werbetreibende im Gewerbeverein für Nassau.

2 . Errichtung einer BeratungS - und Auskunftsstelle für
Handwerker im Rheingaukreise.

3. Wünsche und Anträge auS der Versammlung.

Um zahlreiche Beteiligung aller Handwerker und Ge¬
werbetreibender bittet

Der Vorstand:
I . A. : Ferd . Leonhard,

Vorsitzender.

Elektrisch Licht!
Um bei der außerordentlich schwierigen Beschaffung von

Installationsmaterialien annähernd den Bedarf feststellen und
rechtzeitig eindecken zu können , bitten wir alle diejenigen,
welche die Absicht haben , elektrisches Licht in ihre Wohnung
einzuführen , uns dies mit Karte bis spätestens Ende d. MtS.
ohne Verbindlichkeit mitzuteilen , worauf wir dann mit den
Kunden in weitere Verhandlungen treten werden.

Wer mit der Anmeldung bis zum Herbst wartet , muß
sich darauf gefaßt machen , daß er dann monatelang auf die
Herstellung einer elektrischen Lichtanlage zu warten hat.

Rheingau Elektrizitätswerke
A.-G.

Eltville a. Rhein.

(Jf^ielier für moderne jfofogrüße
Sdiustersfr . 28 ffflainz . 1. Mainzer tPestkarten-Zentrale.

Moderne Fotos , Fotoskizzen, Vergrösseningen , Gruppenbilder,
Reteepassbilderin sofort . Ausführung.

Semi -Emaille -Lager in Broschen, Anhänger usw.
-  Aufnahme bei jeder Witterung, geöffnet bis abends 9 Uhr, auch Sonntags . =

12 Fotos —.50, 1.— Mk. 1 Dutzend Postkarten 2.50 Mk.
Eiektr.Kopieranstalt, Entwicklung von Films und Platten auch fürs Feld.

Lustige Blätter
Durch wundervolle Bilder »ud parkende « Text
das humoristische Leibblatt

aller Feldgrauen unb Daheimgebliebeneu!
fddpoTt - und probe - Hbonnement»
f P monattich nut Aark 1,2©
bei alle » Buchhaudluuge » u»d Postaufialleu.

Verlag der Lustigen » lütter in Berlin SW . 68.

t\I Jlaalit Slrftt&t(o. _
gj Fernsprecher 2818 IHdlltZ Fernsprecher 2818 M

Schrrsterstratze 29
Speziclt 'hcrus

für

> fi awdarbeiitit«.K— Mftwk»  jj
Stets größte Auswahl

asten Neuheiten<n. B

Lohnbücher
vorrätig in der Expedition des Rheingauer Bürgersteuud.

Mietverträge
Wrrtitig in der Expedition de» Rheingauer Bdrgerfremrd.

Da ; teure Brennholz
fogar cruch Streichhölzer :,
PF-sind entbehrlich dk

beim Gebrauch der gesetzt, gesch. Glutpkanne.
Diese, aus feuersestem Schamottematerial hergestellte, sehr halt¬

bare und handliche Glutpfanne wurde in den Handel gebracht,
um das immer knapper und teurer werdende Anbrennholz und
die Streichhölzer jeder Hausfrau entbehrlich zu machen. Zu diesem
Vorteil kommt noch, daß man beim Gebrauch der Gluipsanne das

Feuermachen nicht mehr nötig ^
hat , insbesondere bei nicht abzuschließenden Oesen; eine Bequemlich¬
keit, welche sie auch bei wieder günstiger werdenden Holzverhältnissen
zu einem gesuchten Artikel werden läßt.

Die Glutpjanne ist in allen Arten von Oesen anwendbar und
jahrelang haltbar ; macht sich daher in ganz kurzer Zeit bezahlt.

— Ei « Brikett -
vor dem vollstänbigen Erlöschen des Feuers in

dieser Gluipsanne in den Ofen gelegt,
hält Glut bis zu 15 Stunden lang
und ist nach Belieben in wenigen Sekunden

helles Feuer zu erzielen.
Gebrauchsanweisung liegt jeder Pfanne bei.

Preis für eine Gluipsanne mit Deckel nur Mk. 1.25
gegen Nachnahme . Porto und Verpackung extra.

Zu haben bei:
zacob GiU , OellricK (Rheingau ), Rheinstr . 14.

Gelang- und Gebetbücher
in reichhaltigster Auswahl empfiehlt

Adam Gttenne , Oestrich a. Rh»
Bestellungen aus Gesangs und Gebetbücher nimmt

auch Herr Joseph Moog , Weichensteller in Niederwalluf
entgegen . Daselbst auch Annahmestelle von Abonnements
und Anzeigen für den „Rheingauer Bürgerfreund"-

Herrn
für Büro (Expedition)
zum sofortigen Eintritt

gesucht.

Val . Waas,
Geisenheim a. Rh.

Piant ’s
eigener Arbeit mit Garantie.
Wob.lStodier-Piano 1,22cmh.450̂ >

. 2Cacilia- . 1.2b . . S00 .

. 3Ndvnsn!aA . 1,28 , . 570,

. 4 .. B „ 1,28 . „ 600^
, 5MofjuntlaA , 1,30 „ , .
' 6 . 0 . 1.30 . „680,
„ 7Salon A „ 1,32 „ , ?^0.
' 8 . 8 .IM. . ?b0.

»sw. auf Raten ohne Ansicht«;
per Monat 15—20 Mk. Ka »»«5*/«

Will. Müller, Mai»
Kal. Span . Hof-/»lano -Fabr»k.

Begr. 1843. Mlnstaestrus « »

Schöne Fei
abzugeben

Domäne Uerch-
bei Hattenheim.

Schöne feil
hat zu verkaufen.

Ludwig Doge
Hof Drais bei EW

Lose
der Kgl . Preuß . Klassenlotterie
Ziehung I .Klaffe lv .Juli1917.

ft «. Va. Vs , V1 Los
5 .— 10 .— 20 .— 40 .—

pro Klasse. Porto —.25 Pfg.
empfiehlt
Bellesheim , Bingen a. Rh.,
Kgl .Preuß LotteiieEnnehmer.

1-2 Sftftr
oder

für lofort Sauerna griuchl.

herber Sobn.
Weinhandlung,

KNnktl, Rbelngaa.

Für leichte Gartenarbeit
suchen wir noch

grauen und
Mädchen.

Goos iV Koen«man«,
Niederwalluf a. Rh.

Durch günstigen
abschluß bin ich in derj
fortwährend und zwa
Postnachnahme

5Pf.geialzene„St
(lange haltbar ) für 1l
einschließlich Verpackung!
zu können und finden
träge ihre prompte Erd

Fritz Buxba»
Fischverjand,

Nieder -Ingelheii

Eine gut erhaltene

Zitbct)
zum Selbstlernen , W
verkaufen

Wo, sagt die Expeb

Meiner verehrten!
Gönnern und Frepn
gefl Nachricht , daß
Dekret vom 9.
von Ihrer König!.
Marie Adelheid, rei
Großherzogin von Lu
meiner Firma der

imMlD Dl«l
iollifittan!

verliehen wurde.

Wilhelm
Kgl . Span . Hof-Pi

Mainz
Gegründet l 8^

für dauernd sofortSdnsarziaerke
Nieder walluf

M
Oestrich -2» i

Freitags : fUhr Ne»««
9 Uhr : Fortbildung

Der U ^
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